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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

In der Herbstsession 2017 beriet der Ständerat als Erstrat die Umsetzung der
Pädophilen-Initiative. Schon in der Eintretensdebatte wurde verschiedentlich betont,
wie schwierig es sei, den Artikel 123c BV umzusetzen. Ständerat Jositsch (sp, ZH) sprach
gar von der „Quadratur des Kreises“ und beantragte Nichteintreten. Mit einer
Umsetzung „light“, also dem Versuch, den Konflikt mit den rechtsstaatlichen Prinzipien
und den Grundrechten so klein wie möglich zu halten, sende man ein gefährliches
Signal an die Stimmbevölkerung: Man könne jede Initiative, so radikal ihre Forderung
auch sei, bedenkenlos annehmen, um damit ein Zeichen zu setzen – das Parlament
würde das mit der Umsetzung dann schon regeln. Um diesem Argument Nachdruck zu
verleihen, nannte er das Beispiel der Volksinitiative zur Wiedereinführung der
Todesstrafe: „Wenn irgendwelche grauenhaften Taten passieren, werden die Leute bei
einer solchen Initiative Ja stimmen, weil sie sagen, man werde ja nicht gerade eine
Guillotine auf dem Bundesplatz aufstellen, nur weil sie der Initiative zugestimmt hätten
[...].“ Dieser Entwicklung müsse Einhalt geboten werden. Die Pädophilen-Initiative
könne nicht umgesetzt werden, ohne höherrangiges Recht zu verletzen, weshalb man
auf die Umsetzung besser ganz verzichten und nicht auf die Vorlage eintreten solle.
Auch Andrea Caroni (fdp, AR) zeigte Verständnis für das Dilemma seines Kollegen und
legte dar, dass es unmöglich sei, die Initiative wortgetreu umzusetzen und dabei die
Verhältnismässigkeit zu wahren – genauso unmöglich sei es aber, die Initiative „light“
umzusetzen und dabei die Glaubwürdigkeit vor der Stimmbevölkerung zu wahren.
Dennoch sei es Aufgabe des Parlamentes, den Verfassungsartikel auf generell-abstrakte
Weise zu konkretisieren und offenstehende Fragen zu beantworten. Es sei
staatspolitisch nicht vertretbar, diese „heisse Kartoffel“ einfach an die Gerichte
weiterzureichen. Den besten Ausweg sah Caroni darin, den Verfassungsartikel mit
einem „Minimum an Verhältnismässigkeit“ umzusetzen. Von der Debatte um die
Verhältnismässigkeit nichts wissen wollte hingegen SVP-Fraktionsangehöriger Thomas
Minder (parteilos, SH). „Man könnte meinen, die Verhältnismässigkeit [...] stehe über
allen anderen Normen der Verfassung“, kritisierte er und fügte an, indem das Volk die
Pädophilen-Initiative angenommen habe, habe es den entsprechenden
Verfassungsartikel eben als verhältnismässig beurteilt. Einige Parlamentarier schöben
das Verhältnismässigkeitsprinzip vor, um „politisch Unliebsames zu bekämpfen“,
wodurch die Verhältnismässigkeit ad absurdum geführt werde. Bundesrätin Simonetta
Sommaruga hielt dem entgegen, dass die Verhältnismässigkeit gemäss Artikel 5 BV ein
Grundsatz rechtsstaatlichen Handelns sei, der bei jedem staatlichen Handeln beachtet
werden müsse und dem daher zu Recht eine gewisse Priorität eingeräumt werde. Mit 35
zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung trat die Ständekammer schliesslich auf die Vorlage
ein.

Die anschliessende Detailberatung verlief im Allgemeinen weniger kontrovers als es die
mit Leidenschaft geführte Eintretensdebatte hätte vermuten lassen. Auf keinen
Widerstand stiessen so etwa die Anträge der vorberatenden RK-SR, einerseits
Antragsdelikte und Übertretungen – es handelt sich im konkreten Fall um
Exhibitionismus, sexuelle Belästigung und Pornografie zum Eigenkonsum – aus der Liste
der Anlasstaten für ein zwingendes lebenslanges Tätigkeitsverbot zu streichen, und
andererseits nur zwischen zwei anstatt drei Typen von Tätigkeitsverboten zu
unterscheiden. Erstens solle ein lebenslanges Tätigkeitsverbot stets von Amtes wegen
und nicht auf Antrag verhängt werden und zweitens sei es nicht notwendig, für den
direkten Kontakt mit Patienten im Gesundheitsbereich und den sonstigen Kontakt mit
besonders schutzbedürftigen Erwachsenen verschiedene Tätigkeitsverbote vorzusehen,
da sich diese Bereiche ohnehin oft überschnitten. Es soll hingegen je ein separates
Tätigkeitsverbot für den Kontakt mit Minderjährigen und mit Erwachsenen geben,
abhängig davon, ob die Anlasstat an einer minderjährigen oder an einer volljährigen
Person begangen worden ist. Ebenfalls unbestritten war das Einfügen einer expliziten
Spezialausnahme für Fälle der einvernehmlichen Jugendliebe, um deutlich zu machen,
dass in diesen Fällen von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes abgesehen werden
muss.

Hauptstreitpunkte waren die Definition des Begriffs „Kinder“, der Anwendungsbereich
der Ausnahmebestimmung, die Möglichkeit zur Überprüfung eines angeordneten

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2017
KARIN FRICK
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Tätigkeitsverbotes sowie die Kompetenzen der Staatsanwaltschaft. Bei der Definition
des Begriffs „Kinder“ ging es um die Frage, ob alle an Minderjährigen begangenen
Anlasstaten – so der Vorschlag des Bundesrates – oder nur solche, die an unter 16-
Jährigen begangen worden sind – wie von der Kommission beantragt –, automatisch zu
einem Tätigkeitsverbot führen sollen. Mit deutlicher Mehrheit (38 zu 4 Stimmen) setzte
sich der Antrag der Kommission gegen jenen des Bundesrates durch, weil dieser der
Verhältnismässigkeit eher Rechnung trage und die viel diskutierten Fälle von
Jugendliebe von vornherein wenigstens teilweise entschärfe. Knapper fiel die
Entscheidung in der Frage aus, wie weit der richterliche Ermessensspielraum bei der
Anwendung der Ausnahmebestimmung sein soll. Während der Bundesrat Ausnahmen
nur in „besonders leichten Fällen“ vorgesehen hatte und darin von der
Kommissionsminderheit unterstützt wurde, wollte die Kommissionsmehrheit den
Verzicht auf ein Tätigkeitsverbot bereits in „leichten Fällen“ ermöglichen. Nachdem
Bundesrätin Sommaruga konstatiert hatte, die Differenz zwischen Mehrheits- und
Minderheitsantrag sei „nicht wahnsinnig gross“, folgte der Ständerat mit 22 zu 19
Stimmen bei einer Enthaltung dem Antrag seiner Kommissionsminderheit.
Mit härteren Bandagen gekämpft wurde um die vom Bundesrat vorgesehene
Möglichkeit, ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot unter bestimmten Bedingungen nach
10 Jahren zu überprüfen und gegebenenfalls aufzuheben. Nach Ansicht der
Kommissionsmehrheit entferne sich die Umsetzungsgesetzgebung damit zu weit vom
Inhalt der Initiative. Die Verhältnismässigkeit werde durch die Ausnahmebestimmung
sowie durch die Einschränkung der Anlasstaten ausreichend gewährleistet, erläuterte
Kommissionssprecher Fabio Abate (fdp, TI) den Mehrheitsantrag, welcher keine
Aufhebungsmöglichkeit für lebenslängliche Tätigkeitsverbote vorsah. Der Bundesrat und
die Kommissionsminderheit argumentierten hingegen, das Tätigkeitsverbot sei nicht
Teil der strafrechtlichen Sanktion, sondern eine zusätzliche Massnahme, um zukünftige
Taten zu vermeiden – ähnlich der lebenslänglichen Verwahrung. Es sei daher auch hier
geboten, die strafrechtliche Maxime zu befolgen, eine Massnahme nur so lange
aufrechtzuerhalten, als sie zur Sicherstellung ihres Zweckes notwendig sei, weshalb es
eine Überprüfungsmöglichkeit geben müsse. Die klare Mehrheit der Ständekammer liess
sich von diesem Einwand jedoch nicht überzeugen und stimmte mit 28 zu 14 Stimmen
bei einer Enthaltung für den Antrag der Kommissionsmehrheit.
Zum Schluss drehte sich die Diskussion um die Kompetenzen der Staatsanwaltschaft im
Strafbefehlsverfahren. Während unbestritten war, dass ein Tätigkeitsverbot nur durch
ein Gericht ausgesprochen werden kann, blieb die Frage offen, ob der Verzicht auf die
Verhängung eines Tätigkeitsverbotes ebenfalls nur in einem Gerichtsverfahren oder
auch im Strafbefehlsverfahren durch die Staatsanwaltschaft erfolgen können soll. Die
Kommissionmehrheit wollte in der Strafprozessordnung ausdrücklich festschreiben,
dass die Härtefallklausel nur von einem Gericht angewandt werden kann – und bei
dieser Gelegenheit dieselbe Regelung auch für die Härtefallklausel in der
Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative festmachen. Die
Kommissionsminderheit kritisierte den fehlenden sachlichen Bezug und Bundesrätin
Sommaruga wies darauf hin, dass Strafbefehle nur in einfachen und klaren Fällen
erlassen werden dürfen – Voraussetzungen, die bei Fragen, ob auf die Anordnung eines
Tätigkeitsverbotes oder eines Landesverweises verzichtet werden kann, eher nicht
gegeben seien. Falls die Staatsanwaltschaft doch in einem sehr klaren Fall,
beispielsweise bei Jugendliebe, von der Verhängung eines Tätigkeitsverbotes absehe,
sollte das hingegen unproblematisch sein. Im Gegenteil wäre eine Überweisung an ein
Gericht in solchen Fällen unverhältnismässig aufwändig und kostspielig. Der Ständerat
folgte sodann mit 23 zu 17 Stimmen bei zwei Enthaltungen der Minderheit und dem
Bundesrat und verzichtete auf diese Anpassung der Strafprozessordnung.
In der Gesamtabstimmung nahm die kleine Kammer die Vorlage mit 26 zu 12 Stimmen
bei vier Enthaltungen an. Die Gegenstimmen stammten hauptsächlich aus dem links-
grünen Lager, aber auch von Vertretern der SVP-Fraktion. 1

Die in der Strafprozessordnung festgehaltenen Voraussetzungen für die Orientierung
der Öffentlichkeit über ein hängiges Strafverfahren sollen gelockert werden, befand
der Ständerat in der Herbstsession 2019. Mit 22 zu 15 Stimmen hiess er eine
entsprechende Motion Abate (fdp, TI) gut. Der Motionär argumentierte, die Norm könne
ihr Ziel, nämlich den Persönlichkeitsschutz von Personen, die in ein Strafverfahren
involviert sind, in der heutigen Zeit nicht mehr erfüllen, da beispielsweise die Namen
von betroffenen Personen über ausländische Medien oder Social Media ohnehin
bekannt würden. Der Bundesrat hatte die Ablehnung der Motion beantragt, da kein
Handlungsbedarf bestehe und der Schutz der Persönlichkeitsrechte eben gerade
aufgrund der leichten Verbreitung von Informationen über Social Media ein besonderes
Bedürfnis sei. 2

MOTION
DATUM: 26.09.2019
KARIN FRICK
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Privatrecht

Erbberechtigte sollen nur noch sechs statt zwölf Monate Zeit haben, um sich nach der
Veröffentlichung des Erbenaufrufs zu melden. Aufgrund moderner
Kommunikationsmittel können mögliche Erben heute rascher gefunden werden. Die
Rechtskommissionen beider Räte (RK-NR und RK-SR) gaben einer entsprechenden
parlamentarischen Initiative Abate (fdp, TI) Folge. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2013
NADJA ACKERMANN

In der Wintersession 2015 verlängerte der Ständerat die Behandlungsfrist der
parlamentarischen Initiative Abate (fdp, TI) zum Erbenaufruf um zwei Jahre bis zur
Wintersession 2017. Er folgte damit dem einstimmigen Antrag seiner
Rechtskommission, die zuerst die vom Bundesrat bereits angestossene
Erbrechtsrevision abwarten wollte, bevor über Abschreibung oder Weiterverfolgung der
parlamentarischen Initiative entschieden werden sollte. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2015
KARIN FRICK

Mit derselben Begründung wie zwei Jahre zuvor verlängerte der Ständerat in der
Wintersession 2017 die Frist für die parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI) zum
Erbenaufruf erneut um zwei Jahre. Seine Rechtskommission hatte erwartet, dass der
Bundesrat den Entwurf zur Erbrechtsrevision in der zweiten Jahreshälfte 2018 vorlegen
werde. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2017
KARIN FRICK

In der Differenzbereinigung zum Bundesgesetz über das internationale Privatrecht
beschäftigte sich der Ständerat in der Frühjahrssession 2018 einmal mehr mit den
Normen zu Konkurs und Nachlassvertrag. Zum besseren Schutz des Schweizer
Gläubigers gegenüber Handlungen des ausländischen Schuldners hatte der Nationalrat
den Beginn der Verdachtsfrist, innerhalb derer eine paulianische Anfechtungsklage –
mit welcher vom Schuldner vor Konkurseröffnung an Dritte übertragenes Vermögen ins
Vollstreckungssubstrat zurückgeführt werden kann – erhoben werden kann, an die
Konkurseröffnung geknüpft. Die Stossrichtung werde von der Verwaltung unterstützt,
erläuterte Kommissionssprecher Fabio Abate (fdp, TI), aber der vom Nationalrat
eingeführte Mechanismus führe zum Problem, dass praktisch keine zeitliche Grenze
mehr bestehe, bis wann Konkursverwalter oder Gläubiger auf Anfechtung klagen
können. Die Verwaltung habe deshalb eine verbesserte Lösung vorgeschlagen, bei der
die Verdachtsfrist am Zeitpunkt der ausländischen Konkurseröffnung anknüpfe, die
Verjährungsfrist aber während des Anerkennungsverfahrens stillstehe. Der Ständerat
stimmte dieser Änderung stillschweigend zu. In Bezug auf die paulianische Anfechtung
aus dem Ausland gegen eine zivilrechtlich rechtsgültige Sachverfügung in einer
nunmehr in der Schweiz gelegenen Sache hatte der Ständerat als Erstrat eine neue
Bestimmung eingefügt, welche sicherstellen sollte, dass der Grundsatz des
Gutglaubensschutzes nach Schweizer Recht auch in ausländischen Entscheidungen
beachtet werden muss. Diese war vom Zweitrat dann jedoch wieder gestrichen worden.
Die Mehrheit der RK-SR beantragte ihrem Rat nun, sich dem Nationalrat anzuschliessen
und auf die Bestimmung zu verzichten, da man damit, so Bundesrätin Simonetta
Sommaruga, „dogmatisch und inhaltlich absolutes Neuland betreten“ würde. Eine
Minderheit wollte festhalten, doch eine Überprüfung des ausländischen Entscheids in
der Sache sei nicht nur international verpönt, sondern widerspreche auch dem IPRG
selbst, erläuterte die Justizministerin weiter. Ausserdem stelle der Ordre-public-
Vorbehalt sicher, dass die Schweiz keine ausländischen Entscheide anwenden müsse,
die dem schweizerischen Rechtsempfinden diametral zuwiderliefen. Mit 23 zu 17
Stimmen folgte die Ständekammer schliesslich dem Antrag ihrer Kommissionsmehrheit
und schloss sich dem Nationalrat an. Mit einer verbleibenden Differenz übergab sie das
Geschäft wieder dem Nationalrat.
Die grosse Kammer stimmte der vom Ständerat beschlossenen Lösung für das Problem
bei der Frist bei Anfechtungsklagen noch in derselben Session stillschweigend zu. In der
Schlussabstimmung nahm der Nationalrat das revidierte Gesetz einstimmig und der
Ständerat mit 36 zu 6 Stimmen an. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.2018
KARIN FRICK
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Im Anschluss an die Vernehmlassung hatte der Bundesrat entschieden, einerseits die
Fragen der Unternehmensnachfolge sowie andererseits die weniger politischen,
sondern in erster Linie technischen Anpassungen des Erbrechts in zwei eigenständige
Vorlagen auszulagern. Damit umfasste die erste von drei Etappen der Erbrechts-
Revision noch zwei Ziele: erstens die Verfügungsfreiheit der erblassenden Person zu
vergrössern und zweitens die faktische Lebenspartnerin oder den faktischen
Lebenspartner der verstorbenen Person vor Armut zu schützen. Als Erstrat befasste
sich in der Herbstsession 2019 der Ständerat mit dem entsprechenden Entwurf. Als
dessen Kernpunkte hob Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) die Aufhebung
des Pflichtteils der Eltern, die Verkleinerung desjenigen der Nachkommen und die
Begrenzung desjenigen der Ehegatten im Scheidungsverfahren, die Erhöhung der
verfügbaren Quote bei Nutzniessungen, Detailabklärungen zur dritten Säule und zur
Herabsetzung sowie die Einführung eines gesetzlichen Unterstützungsanspruchs für
überlebende Konkubinatspartner hervor. Dieser letzte war der einzige Punkt, in dem die
Mehrheit der RK-SR ihrem Rat eine Abweichung vom bundesrätlichen Entwurf
beantragte, indem sie auf einen solchen gesetzlichen Unterstützungsanspruch
verzichten wollte.
In der Ratsdebatte stellte sich denn auch die erbrechtliche Situation der
Konkubinatspartner als die Achillesferse der Vorlage heraus. Für einige Abgeordnete
ging der vom Bundesrat vorgesehene Unterstützungsanspruch zu wenig weit, um die
Lebenssituation von im Konkubinat lebenden Personen tatsächlich abzubilden; dazu
wäre laut Fabio Abate (fdp, TI) die Gleichbehandlung von Ehegatten und faktischen
Lebenspartnern nötig. Die vorliegende «Mini-Bonsai-Revision» vermöge es nicht, das
Erbrecht an die Entwicklung der Gesellschaft anzupassen, kritisierte er. Anderen ging
die Einführung eines solchen Unterstützungsanspruchs dagegen zu weit. Andrea Caroni
wandte etwa ein, man könne Konkubinatspaare nicht «ungefragt ins System der Ehe [...]
zwingen, sonst würden sie ja faktisch zwangsverheiratet». Wer sich im Konkubinat
erbrechtlich absichern wolle, habe die Möglichkeit dazu – entweder durch Heirat oder
mit einem Testament – und wenn jemand darauf verzichten wolle, müsse dies
respektiert werden, forderte er. Um einerseits Zuwendungen für den Lebenspartner
oder die Lebenspartnerin sowie andererseits die Übertragung eines Unternehmens
einfacher zu gestalten, wollte Raphaël Comte (fdp, NE) mit einem Minderheitsantrag die
Verfügungsfreiheit der erblassenden Person noch weiter erhöhen als der Bundesrat.
Für die zwei genannten Zwecke sollte der Pflichtteil der Ehepartner und der Kinder im
Vergleich zum bundesrätlichen Vorschlag noch einmal bis um die Hälfte verringert
werden können. Dies ging der Ratsmehrheit jedoch zu weit und sie lehnte den Antrag
Comte mit 29 zu 14 Stimmen ab. Mehrere Redner sprachen sich unterdessen nicht
grundsätzlich gegen die Idee einer gesetzlichen Absicherung für Konkubinatspartner
aus, lehnten jedoch den Unterstützungsanspruch in der vorgeschlagenen Konzeption
ab. Da die Unterstützung an die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner der
verstorbenen Person von den Erben in Form einer Rente geleistet werden müsste,
deren anfänglich vom Gericht festgelegte Höhe nur bei einer Änderung der
Lebensverhältnisse der berechtigten Person, nicht aber jener der Erben angepasst
werden könnte und diese Rente auch gegen den Willen der Erblasserin oder des
Erblassers eingefordert werden könnte, berge sie grosses Potenzial, familiären
Unfrieden zu stiften. Im vorgeschlagenen Unterstützungsanspruch sah Beat Rieder (cvp,
VS) daher «eine wahre Goldgrube für uns Anwälte». Mit 28 zu 12 Stimmen folgte die
Kantonskammer dem Antrag ihrer Kommissionsmehrheit und strich diesen Anspruch
aus dem Gesetz. Eine Minderheit Janiak (sp, BL) hatte am bundesrätlichen Vorschlag
festhalten wollen, um gewissermassen einen Notnagel für Härtefälle zu haben.
In der Gesamtabstimmung spiegelte sich denn auch keine grundsätzliche Ablehnung,
aber doch eine gewisse Unzufriedenheit mit der Vorlage wider: Einstimmig, aber mit
neun Enthaltungen überwies der Ständerat das Geschäft an den Nationalrat.
Stillschweigend genehmigte er zudem die Abschreibung der Motion Gutzwiller (fdp, ZH;
Mo. 10.3524), die die Revision des Erbrechts angestossen hatte, sowie des Postulats
Nantermod (fdp, VS; Po. 16.3416), das sich mit der Erbfolge in Patchworkfamilien befasst
hatte. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.09.2019
KARIN FRICK

Nach der Annahme im Nationalrat wurde die Motion Fiala (fdp, ZH) für eine
Eintragungspflicht von Vereinen mit internationalen Geldflüssen ins Handelsregister in
der Herbstsession 2019 im Ständerat behandelt. Die RK-SR hatte den Vorstoss
vorberaten und empfahl dem Zweitrat die Ablehnung. In ihrer Begründung verwies sie
auf die Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Geldwäschereigesetzes (BRG
19.044), welche dem Parlament bereits früher im Jahr unterbreitet worden war. Durch
verschiedene Massnahmen solle die Gefahr des Missbrauchs von Schweizer Vereinen
für die Geldwäscherei und den Terrorismus reduziert werden, ohne legitime
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Vereinsaktivitäten zu erschweren, so Kommissionssprecher Fabio Abate (fdp, TI). Unter
den vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen befinde sich auch eine
Eintragungspflicht für Vereine, welche Vermögenswerte im Ausland generieren oder
verteilen und somit einem erhöhten Risiko zur Terrorismusfinanzierung ausgesetzt
seien. Sowohl die Kommission als auch der Bundesrat waren sich einig, dass damit das
Anliegen der Motion erfüllt werde und sich deren Annahme erübrige. Die
Kantonskammer folgte diesen Empfehlungen und lehnte die Motion stillschweigend
ab. 8

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Von einem «Vorstossrekord» schrieb das St. Galler Tagblatt rückblickend auf das Jahr
2018. In der Tat wurden in diesem Jahr total 2'352 Vorstösse eingereicht, was 9.6
Vorstössen pro Ratsmitglied entsprach (2017: 9.0). Im Vergleich zum Vorjahr stark
zugenommen haben erneut die Interpellationen (764; 2017: 718) und die Fragen in der
nationalrätlichen Fragestunde (750; 2017: 663). Aber auch Motionen wurden wesentlich
häufiger eingereicht als noch ein Jahr zuvor (463; 2017: 403). Auch wenn dieser Wert
der bisher höchste in der 50. Legislatur war, war man bei den Motionen noch weit vom
Spitzenwert von 2009 entfernt, als ganze 614 Motionen eingereicht worden waren. Im
Vergleich zum Vorjahr abgenommen hatten die eingereichten Anfragen (99; 2017: 102),
die Postulate (183; 2017: 204) und insbesondere die parlamentarischen Initiativen (93;
2017: 129), deren Zahl gar unter das langjährige Mittel von 98 fiel. 
In den Medien wurde die grössere Betriebsamkeit mit den nahenden Wahlen erklärt.
Die Parlamentsmitglieder wollten sich vor den anstehenden Wahlen bemerkbar
machen, meinte etwa Fabio Abate (fdp, TI), dessen Postulat gegen die «Vorstossflut»
2016 abgelehnt worden war. Zum «Vorstosskönig», wie ihn die Aargauer Zeitung (AZ)
bezeichnete, wurde Carlo Sommaruga (sp, GE) mit 47 Vorstössen gekrönt. Es handle
sich vor allem um Fragen in der Fragestunde, da er und die Bürgerinnen und Bürger mit
diesen «schnell und unkompliziert die Haltung des Bundesrates zu aktuellen Themen»
erfahren, erklärte der Genfer SP-Nationalrat. Bei höhere Kosten verursachenden
Motionen und Postulaten sei er zurückhaltender. Weniger sei manchmal mehr, gab der
ebenfalls in der AZ befragte Markus Ritter (cvp, SG) zu Protokoll, der 2018 keinen
einzigen Vorstoss eingereicht hatte. Er frage den Bundesrat und die Verwaltung lieber
direkt an. Davon erfahre die Öffentlichkeit zwar nichts, man erhalte aber sehr schnell
eine präzise Antwort. Zudem habe er als Bauernpräsident genug Medienpräsenz. Dass
es Schwergewichte nicht nötig hätten, mit Vorstössen Medienaufmerksamkeit zu
erheischen, zeigten gemäss AZ auch FDP-Präsidentin Petra Gössi (fdp, SZ) und SP-
Präsident Christian Levrat (sp, FR) sowie Gewerkschaftschef Paul Rechsteiner (sp, SG)
und Gewerbeverbandspräsident Jean-François Rime (svp, FR), die 2018 ebenfalls
keinen einzigen Vorstoss eingereicht hatten. Freilich ist es verkürzt,
Parlamentsmitgliedern zu unterstellen, dass sie Vorstösse lediglich als
Aufmerksamkeitsinstrument nutzen. Vielmehr handelt es sich bei Motionen, Postulaten
und parlamentarischen Initiativen um zentrale Instrumente der Legislative. Eine
Zunahme an Vorstössen kann deshalb auch als Zeichen für ein aktives Parlament, das
seine Aufgabe wahrnimmt, interpretiert werden.

Im Vergleich zu 2017 hatten auch die Aufgaben, die dem Parlament von aussen
aufgegeben worden waren, zugenommen: So wurden den Parlamentsmitgliedern 2018
87 Bundesratsgeschäfte (2017: 67), 26 Standesinitiativen (2017: 22), 34 Wahlgeschäfte
(2017: 23) und 30 Petitionen (2017: 22) neu vorgelegt.

Den Räten wurde aber 2018 nicht nur mehr Arbeit auferlegt; sie erledigten in diesem
Jahr mit total 2'428 auch überdurchschnittlich viele Vorstösse und Geschäfte (2017:
2'396; Schnitt 2000 bis 2018: 2'403). Allerdings war die Arbeitslast dabei relativ
ungleich verteilt. Die Zunahme an erledigten Vorlagen war nämlich praktisch
ausschliesslich den im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich häufiger beantworteten
Interpellationen (725; 2017: 628) und Fragen in der Fragestunde (750; 2017: 663)
geschuldet. Hier liegt die Arbeitslast aber insbesondere bei der Verwaltung und weniger
beim Parlament. Dieses erledigte 2018 hingegen weniger Postulate (273; 2017: 303),
weniger Motionen (360; 2017: 458) und auch weniger parlamentarische Initiativen (101;
2017: 104) als im Vorjahr. Zudem nahm auch die Zahl der erledigten
Bundesratsgeschäfte (62; 2017: 74), Standesinitiativen (28; 2017: 26) und Petitionen (20;
2017: 26) im Vergleich zu 2017 ab. Einzig bei den Wahlgeschäften gab es 2018 (28) für
das Parlament etwas mehr zu tun als 2017 (26). 
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Einen Einblick in den Arbeitsaufwand eines Parlamentariers gab Konrad Graber (cvp, LU)
in einer Kolumne in der Luzerner Zeitung. Für die Sommersession seien 120 Geschäfte
traktandiert, für die er rund drei Wochen vor Beginn der Session Unterlagen erhalte:
Botschaften für Bundesratsgeschäfte, Berichte und Anträge der Kommissionen;
«schätzungsweise ein Kilo Papier», das neben den zahlreichen Ratschlägen und
Empfehlungen verschiedener Lobbyorganisationen bearbeitet werden müsse.  

Von den 360 im Jahr 2018 erledigten Motionen wurden 110 angenommen (30.6%), was
im langjährigen Schnitt (2000-2018: 21.7%) eine hohe Erfolgsquote darstellte. Je 43
Motionen wurden zurückgezogen (11.9%; 2017: 20.7%) bzw. unbehandelt abgeschrieben
(11.9%; 2017: 10.7%) und ein Viertel (88, 24.4%; 2017: 18.3%) schaffte immerhin die
Hürde des Erstrats. Auch die Erfolgsquote der Postulate war mit 68.9 Prozent im Jahr
2018 ausserordentlich hoch (2017: 54.1%; Schnitt: 49.3%): Von den 273 erledigten
Postulaten wurden 188 angenommen. Von den 85 nicht erfolgreichen Postulaten lehnte
das Parlament 40 (14.7%; 2017: 25.7%) ab; 18 (6.6%; 2017: 12.9%) wurden zurückgezogen
und 27 (9.9%; 2017: 7.3) wegen Verjährung abgeschrieben. 9

Parlamentsorganisation

Die Anzahl Vorstösse, die von den Mitgliedern beider Räte eingereicht wird, steigt von
Jahr zu Jahr, wie etwa die jüngsten Auswertungen aus den Jahren 2015 und 2016
verdeutlichen. Berechnungen zeigen, dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier
im Jahr 2000 insgesamt 760 parlamentarische Initiativen, Motionen oder Postulate
eingereicht hatten. Innert 15 Jahren hatte sich diese Zahl fast verdoppelt, auf insgesamt
rund 1'300 Vorstösse, wobei 2009 gar rund 1'400 Vorstösse gezählt wurden. 
Die mit der hohen Zahl eingereichter Ideen verbundene Arbeitsbelastung für Parlament
und Verwaltung war bereits früher Gegenstand verschiedener Reformvorschläge
gewesen. Diese hatte aber damals das gleiche Schicksal ereilt wie aktuell das Postulat
Abate (fdp, TI) mit dem etwas martialischen Titel "Wehret der Vorstossflut!". Der
Tessiner Ständerat forderte eine Prüfung von Möglichkeiten, mit denen die Zahl der
Vorstösse eingeschränkt werden könnte. Das Büro-SR empfahl die Ablehnung des
Vorstosses, weil Vorstösse das wichtigste parlamentarische Handlungswerkzeug
darstellten und der Ständerat hinsichtlich der Nutzung dieser Werkzeuge, im Gegensatz
zum Nationalrat, eher Zurückhaltung zeige. Sollte die grosse Kammer hier aber
Handlungsbedarf sehen, so sei es an ihr selber, am besten mit einer parlamentarischen
Initiative, tätig zu werden. Der Ständerat lehnte den Vorstoss in der Sommersession
2016 diskussionslos ab. 10

POSTULAT
DATUM: 06.06.2016
MARC BÜHLMANN

«Weniger Aktivismus im Parlament» vermutete das St. Galler Tagblatt, weil die
Parlamentsmitglieder im Jahr 2016 den 2015 einsetzenden Trend hin zu etwas weniger
lancierten Vorstössen zu bestätigen schienen. Auch die NZZ stellte eine «gedrosselte
Gesetzesproduktion» fest. In der Tat auferlegten sich die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier mit total 1'972 parlamentarischen Vorstössen (Motionen, Postulate,
Interpellationen, Anfragen und Fragen in der Fragestunde) und parlamentarischen
Initiativen zum ersten Mal seit 2008 wieder weniger als 2'000 Aufträge. Pro Kopf
bedeutete dies rund 8 Anliegen. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr war
insbesondere bei den Motionen (342; 2015: 404) und den Postulaten (174; 2015: 238)
augenfällig. Rückläufig waren zudem die Fragen in der Fragestunde (607; 2015: 638) und
die Anfragen (87; 2015: 98). Die Interpellationen (656; 2015: 627) und auch die
parlamentarischen Initiativen (106; 2015: 101) hatten hingegen zugenommen.
Auch bei der Zahl der dem Parlament von aussen auferlegten Aufgaben war 2016 ein
Rückgang zu verzeichnen. So legte der Bundesrat 72 Geschäfte (Botschaften, Berichte)
vor, drei weniger als noch 2015. 2016 wurden zudem weniger Standesinitiativen (19;
2015: 28) und weniger Petitionen (23; 2015: 45) eingereicht als im Vorjahr und es
standen weniger Wahlgeschäfte an (29; 2015: 30). 
Freilich war vielen Akteuren der «enorme Vorstossausstoss» (Berner Zeitung) bzw. die
«Vorstossflut» nach wie vor ein Dorn im Auge. So wollte sich etwa Fabio Abate (fdp, TI)
mit einem Postulat dagegen wehren, weil jeder Vorstoss im Schnitt Kosten von CHF
6'100 verursache. Die rege Anwendung parlamentarischer Instrumente zeuge allerdings
auch von einem aktiven und selbstbewussten Parlament. Eine Studie der Universität
Bern zeigte zudem, dass jüngere Parlamentarierinnen und Parlamentarier und solche,
die neu im Parlament sind, vergleichsweise mehr Vorstösse einreichen als solche, die
schon länger dabei sind. 
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Die Vorstossflut ist mit der Arbeitslast der Parlamentarierinnen und Parlamentarier
verknüpft, müssen lancierte Vorstösse und vorgelegte Geschäfte doch abgearbeitet
werden. Hier war das Parlament, gemessen an der reinen Zahl bearbeiteter Geschäfte,
weniger arbeitsam als im Vorjahr. 2016 wurden 2'326 Geschäfte erledigt (2015: 2'590),
darunter 87 Geschäfte des Bundesrats (2015: 90), 26 Wahlgeschäfte (2015: 30), 32
Standesinitiativen (2015: 34) und 39 Petitionen (2015: 41). Auch die eigenen Vorstösse
wurden 2016 mit Ausnahme der Postulate etwas weniger abgebaut als 2015: 82
parlamentarische Initiativen (2015: 92), 457 Motionen (2015: 546) und 288 Postulate
(2015: 246) konnten erledigt werden und 1'315 Interpellationen, Anfragen oder Fragen
bei Fragestunden wurden beantwortet (2015: 1'511). 

Doch was bedeutet «erledigt»? Bei den Motionen und den Postulaten lässt die
Geschäftsdatenbank «Curia Vista» diesbezüglich Antworten zu. Von den total 457 im
Jahr 2016 erledigten Motionen wurden 131 angenommen und an den Bundesrat
überwiesen. Dies entsprach einer Erfolgsrate von 28.7 Prozent, was höher war als 2015
(25.8%) und auch das langjährige Mittel (2000-2016: 22.9%) deutlich überstieg. Von den
restlichen Motionen wurden 86 zurückgezogen (18.8%; 2015: 6.8%), 82 wegen
verstrichener Frist oder Ausscheidens aus dem Rat abgeschrieben (17.9%; 2015: 41.6%)
und deren 158 abgelehnt (34.6%; 2015: 25.8%), wobei 85 davon immerhin noch die
Hürde des Erstrates genommen hatten (18.6%; 2015: 17.0%). Erfolgreicher als die
Motionen waren die Postulate, die 2016 von den Räten behandelt wurden. Mehr als die
Hälfte (53.5%) und damit mehr als 2015 (46.7%) und mehr als der langjährige Schnitt
(2000-2016: 46.5%) wurden angenommen. 10.4 Prozent aller 2016 als erledigt
klassifizierter Postulate wurden zurückgezogen (2015: 7.3%), 9.7 Prozent abgeschrieben
(Fristablauf oder Ausscheiden aus dem Rat; 2015: 29.3%) und 26.4 Prozent abgelehnt
(2015: 16.7%). 11

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
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früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 12

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Aargau kandidierten zwei Frauen und neun Männer für die Sitze im
Ständerat. Die SVP versuchte mit einer Rochade ihren Sitz zu halten. Der Bisherige
Maximilian Reimann kandidierte neu für die grosse und Nationalrat Ulrich Giezendanner
neu für die kleine Kammer. Die FDP trat mit der Bisherigen Christine Egerszegi an. Von
den restlichen neun Kandidaten wurden der Nationalrätin Pascale Bruderer (sp) gute
Chancen eingeräumt. Geri Müller (gp), Kurt Schmid (cvp) und der wild kandidierende
SVP-Politiker Lieni Füglistaller, der nicht mehr für den Nationalrat zur Wahl antreten
wollte, sich aber aufgrund parteiinterner Auseinandersetzungen schliesslich für die
kleine Kammer zur Verfügung stellte, durften sich ebenfalls Hoffnungen machen. Als
chancenlos wurden die Kandidaturen der GLP (Peter Schumacher) und der EVP (Roland
Bialek) eingeschätzt. Pius Lischer von den Parteilosen, Samuel Schmid von der Sozial-
Liberalen Bewegung und René Bertschinger von der Familiä-Partei ergänzten den
Kandidatenreigen. 

Die SP schaffte nach rund 60-jähriger Durststrecke mit Pascale Bruderer wieder den
Einsitz im Ständerat. Der Nationalrätin gelang der Wechsel in die kleine Kammer im
ersten Wahlgang. Sie schaffte mit 93'293 Stimmen als einzige das absolute Mehr von
89'905 Stimmen. Egerszegi (88'829 Stimmen) und Giezendanner (77'530 Stimmen)
verpassten diese Hürde. Weiter abgeschlagen folgten Müller (28'829), Schmid (20'057),
Füglistaller (19'945) und Schumacher (10'122). Die restlichen Kandidierenden erreichten
weniger als 10'000 Stimmen. Trotzdem traten zwei von ihnen – Lischer und
Bertschinger – neben Egerszegi und Giezendanner für den zweiten Wahlgang noch
einmal an. Der Ausgang des zweiten Wahlgangs entsprach den Resultaten der Kantone
mit einer ähnlichen Ausgangslage: die SVP – hier mit Giezendanner – schien keine
Wählerinnen und Wähler ausserhalb ihrer eigenen Klientel anziehen zu können,
während die Konkurrenz – hier Egerszegi – im Gegenteil auch die Wählerschaft über die
eigenen Parteigrenzen hinaus zu mobilisieren vermochte. Egerszegi erreichte denn –
bei einer weitaus geringeren Wahlbeteiligung als im ersten Umgang (39,7%) – mit 91'973
rund 3'000 Stimmen mehr als im ersten Wahlgang, während Giezendanner mehr als
30'000 Stimmen einbüsste und nur noch 57'135 Wählerinnen und Wähler auf seiner
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Seite hatte. Damit konnte Egerszegi ihren Sitz verteidigen, indessen sich die Rochade
der SVP zwischen Reimann und Giezendanner nur für ersteren ausbezahlte. Erstmals
wird der Kanton Aargau damit durch zwei Frauen vertreten. Dies war bisher lediglich in
den Kantonen Genf (1995-2007) und Zürich (1995-1999) der Fall gewesen. 13

Mit den Sitzverschiebungen wurden auch zahlreiche neue Repräsentantinnen und
Repräsentanten nach Bern gewählt. Auf 81 der insgesamt 246 Sitzen sassen
Neugewählte. 38 zurückgetretene sowie 28 nicht wiedergewählte Nationalrätinnen und
Nationalräte sowie zwölf zurückgetretene und drei nicht wiedergewählte
Ständerätinnen und Ständeräte wurden ersetzt. Damit lag die Erneuerungsrate des
Parlaments bei 33% und war wesentlich höher als noch 2007 (28%; 69 Neugewählte). In
beiden Kammern wurde also rund ein Drittel des Personals ausgetauscht. Von den 15
neuen Ständeräten waren sieben vormals Nationalräte: Abate (fdp, TI), Bischof (cvp, SO),
Bruderer (sp, AG), Häberli-Koller (cvp, TG), Rechsteiner (sp, SG), Stöckli (sp, BE) und
Theiler (fdp, LU). Alle diese Werte lagen über dem langjährigen Durchschnitt: im Schnitt
treten 40 National- und 12 Ständerätinnen und -räte zurück. Zusätzlich werden
durchschnittlich 21 National- und drei Ständerätinnen und -räte nicht wiedergewählt
und im Mittel wechseln 5 Nationalrätinnen und -räte in den Ständerat. 14
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Anlässlich der eidgenössischen Wahlen traten 26 Nationalrätinnen und Nationalräte
und 11 Ständerätinnen und Ständeräte nicht mehr an. Die Zahl verringerte sich damit
im Vergleich zu 2011, als im Nationalrat 38 und im Ständerat 12 Rücktritte zu
verzeichnen waren. In der grossen Kammer musste die SVP die meisten Nachfolger
finden, da sich neun ihrer Vertreterinnen und Vertreter nicht mehr zur Wahl stellten.
Bei der SP waren es fünf, bei der FDP und den Grünen vier und bei der CVP drei
Nationalratsmitglieder, die ersetzt werden mussten. Von der BDP legte nur der Bündner
Nationalrat Hansjörg Hassler sein Amt nieder, während bei der GLP alle Bisherigen
erneut kandidierten. In der kleinen Kammer musste die CVP vier und die FDP fünf
Abgänge verkraften. Bei den Christdemokraten betraf dies die Ständeräte Peter Bieri
(Zug), René Imoberdorf (Wallis), Paul Niederberger (Nidwalden) und Urs Schwaller
(Freiburg); bei den Freisinnigen Hans Altherr (Appenzell Ausserrhoden), Christine
Egerszegi (Aargau), Felix Gutzwiller (Zürich), Hans Hess (Obwalden) und Georges Theiler
(Luzern). Die Grünliberalen waren mit der schwierigen Situation konfrontiert, dass ihre
einzigen beiden Ständeratsmitglieder – Verena Diener (Zürich) und Markus Stadler (Uri)
– gleich beide den Rücktritt bekanntgaben.
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Im Kanton Tessin traten beide Amtsinhaber wieder zu den Ständeratswahlen an.
Filippo Lombardi von der CVP sass bereits seit 1999 für den Kanton in der kleinen
Kammer und wollte sich nun für eine fünfte Legislatur bestätigen lassen. FDP-Ständerat
Fabio Abate war hingegen erst seit 2011 im Amt und nahm seine erste
Wiederwahlkampagne in Angriff. Fünf weitere Anwärter machten den Amtsinhabern die
Sitze streitig. Die Lega und die SVP schickten mit Battista Ghiggia wie schon 2011 einen
gemeinsamen Kandidaten ins Rennen. Im linken Lager wollte die SP mit Roberto
Malacrida endlich wieder zum Erfolg kommen. Die Grünen präsentierten ihrerseits mit
Sergio Savoia einen eigenen Kandidaten. Der Kandidat der Kommunistischen Partei,
Demis Fumasoli, sowie Germano Mattei von Montagna Viva rundeten das Kandidatenfeld
ab.
Der linken Doppelkandidatur war ein Streit zwischen Sozialdemokraten und Grünen
vorausgegangen. Die Tessiner Grünen waren für ihre national abweichenden Positionen
bekannt, beispielsweise wenn es um Themen wie Migration und Personenfreizügigkeit
ging. Ihr Parteikoordinator Sergio Savoia hatte in den vergangenen Jahren bei diesem
Kursschwenk der Tessiner Grünen eine wichtige Rolle gespielt. Obwohl ihm
vorgeworfen wurde, zu stark dem Rechtspopulismus der Lega nachzueifern, konnte er
Erfolge bei den kantonalen Wahlen 2011 vorweisen. Der Rechtsdrall führt jedoch zu
Misstönen zwischen der kantonalen Partei und der Tessiner SP und die Kandidatur
ausgerechnet von Savoia stiess der SP sauer auf. Die Grünen ihrerseits verlangten von
der SP als Bedingung für eine Listenverbindung bei den Nationalratswahlen den
Verzicht auf eine eigene Ständeratskandidatur. Zwar war der SP ohne Zweifel klar, dass
ein Sitzgewinn im Nationalrat stark vom Zusammenspannen mit den Grünen abhängen
würde. Der Poker der Grünen – in den Medien auch als «Erpressung» betitelt – ging
jedoch nicht auf und die Sozialdemokraten traten mit einem eigenen Kandidaten,
Roberto Malacrida, an. Den bürgerlichen Parteien konnte der Zwist im linken Lager nur
recht sein. Filippo Lombardi galt freilich ohnehin als ungefährdet, da er sich im

WAHLEN
DATUM: 15.11.2015
ANDREA DENZ

01.01.90 - 01.01.20 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Südkanton einer äusserst grossen Beliebtheit erfreute. Die erneute Kandidatur
verdankte der CVP-Ständerat einer Statutenänderung seiner Partei, womit eine fünfte
Amstzeit überhaupt erst ermöglicht wurde. Gefahr drohte deshalb hauptsächlich dem
noch amtsjungen FDP-Ständerat Fabio Abate. Nachdem ihn vor vier Jahren SP-Kandidat
Franco Cavalli in Bedrängnis brachte, wurde dieses Mal eher dem Lega-Kandidaten
Ghiggia gute Chancen zugerechnet, dem FDP-Amtsinhaber gefährlich zu werden.

Der von den Medien prognostizierte zweite Wahlgang wurde Tatsache, weil bei einer
Wahlbeteiligung von 53.9 Prozent, keiner der Tessiner Kandidaten das absolute Mehr im
ersten Durchgang erreichte. Das Spitzenresultat gehörte wie erwartet CVP Ständerat
Filippo Lombardi, der 43'897 Stimmen erhielt. FDP-Amtsinhaber Fabio Abate folgte mit
40'504 Stimmen. Lega-Anwärter Battista Ghiggia erwies sich in der Tat als
hartnäckigster Verfolger. Er kam auf insgesamt 36'307 Stimmen. Abgeschlagen auf dem
vierten Platz landete SP-Kandidat Roberto Malacrida mit 23'030 Stimmen. Ohne
Chance blieb auch der Grüne Spitzenkandidat Sergio Savoia der nur gerade 14'412
Stimmen auf sich vereinte. Auf den hintersten Rängen folgten ausserdem Germano
Mattei mit 6'838 Stimmen und Demis Fumasoli mit 4'623 Stimmen. Das gute
Abschneiden des vor den Wahlen kaum bekannten Lega-Kandidaten Ghiggia sorgte bei
vielen für Erstaunen. Zwar war der Vorsprung Abates nicht unkomfortabel, aber Ghiggia
konnte dem FDP-Kandidaten durchaus noch gefährlich werden. Neben Ghiggia und den
beiden Amtsinhabern traten auch Roberto Malacrida und Sergio Savoia nochmals an,
gleichwohl beiden nach dem enttäuschenden Abschneiden im ersten Wahlgang kaum
Chancen attestiert wurden. Einzig die Letztplatzierten, Germano Mattei und Demis
Fumasoli, zogen sich aus dem Rennen zurück.
Im zweiten Wahlgang änderte sich – bei einem starken Rückgang der Beteiligung auf
44.5 Prozent – an der Reihenfolge des ersten Wahlgangs nichts: Filippo Lombardi mit
39'921 Stimmen und Fabio Abate mit 39'585 Stimmen schafften die Wiederwahl. Mehr
als nur im Nacken blieb ihnen freilich Battista Ghiggia. Der Lega-Kandidat verpasste mit
37'930 Stimmen den erhofften Coup nur sehr knapp. Damit war er auch der einzige
Kandidat, welcher seine Stimmenzahl im zweiten Durchgang noch steigern konnte.
Erwartet abgeschlagen blieben Roberto Malacrida mit 17'120 Stimmen und Sergio Savoia
mit 10'614 Stimmen. Im Tessin setzten sich damit die CVP- und FDP-Amtsinhaber
erneut durch. 15

Wie es in einem bevölkerungsreichen Kanton zu erwarten ist, meldeten sich im Aargau
eine Vielzahl von Kandidaten jeglicher politischer Couleur zu den Ständeratswahlen an.
Die unbestrittene Favoritin auf einen der beiden Sitze war aber die erneut antretende
Sozialdemokratin Pascale Bruderer. Ihre Wiederwahl wurde denn auch in den Medien
als reine Formsache bezeichnet. Die Nationalratsmitglieder Philipp Müller (FDP), Hans-
Jörg Knecht (SVP) und Ruth Humbel (CVP) galten als aussichtsreichste Anwärter auf den
zweiten zu vergebenden Sitz. Trotz Listenverbindung bei den Nationalratswahlen
konnten sich  CVP, FDP und SVP für den Ständeratswahlkampf lediglich auf einen – in
den Medien so bezeichneten – „Nicht-Angriffs-Pakt“ einigen.  Ins weitere
Kandidatenfeld reihten sich Irene Kälin (GPS), Beat Flach (GLP), Bernhard Guhl (BDP),
Samuel Schmid (SLB) und Pius Lischer (parteilos) ein. Reelle Hoffnungen durfte sich von
letzteren wohl niemand machen, weswegen einige der Kandidaturen doch eher als
Wahlkampf-Lokomotiven für den Nationalrat aufgefasst wurden.
Für Aufruhr im bürgerlichen Lager sorgte zunächst die bisherige FDP-Ständerätin
Christine Egerszegi, welche sich auf der Website von Pascale Bruderer für deren
Wiederwahl aussprach. Dies sorgte naturgemäss in FDP-Reihen für einigen Unmut. Im
Vorfeld der Wahl am meisten zu reden gab jedoch der schwere Autounfall Philipp
Müllers. Dieser geriet Anfang September mit seinem Auto bei Lenzburg AG auf die
Gegenfahrbahn und verletzte dabei eine 17-Jährige Rollerfahrerin, welche sich schwere
Beinverletzungen zuzog. Im Anschluss an den Unfall bestätigte Müller die Weiterführung
seiner Kandidatur, zog sich jedoch aus dem aktiven Wahlkampf zurück. Letztlich
prognostizierten die Umfragen jedoch keine einschneidende Auswirkung des Unfalls auf
die Popularität Müllers, weshalb weiterhin mit einem ausgeglichenen Wahlkampf
gerechnet wurde.

Wie erwartet wurde Pascale Bruderer bereits im ersten Wahlgang klar gewählt. Mit
104‘687 Stimmen übertraf sie das absolute Mehr deutlich und zwar um fast 15‘000
Stimmen. Dahinter reihten sich Knecht (77‘255 Stimmen) und Müller (71‘445 Stimmen)
mit grossem Abstand vor Humbel ein, welche nur 33‘900 Stimmen auf sich vereinen
konnte. Entgegen der Erwartung vieler zog sich Humbel nach diesem Resultat jedoch
nicht zurück, womit es im zweiten Wahlgang zu einem bürgerlichen Dreikampf kam. Die
möglichen Auswirkungen der Entscheidung der CVP-Kandidatin beherrschten in der
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Folge die medial geführten Diskussionen im Vorfeld des zweiten Wahlgangs. Ein
Aufsplitten der Stimmen von Mitte-Rechts bis Links galt als wahrscheinlich, was die
Wahlchancen Hans-Jürg Knechts in den Augen vieler deutlich erhöhte. Verstärkt wurde
diese Sicht dadurch, dass Ruth Humbel mit der Empfehlung der Aargauer SP
prominenten Support aus dem linken Lager erhielt. Ebenfalls hinter ihre Kandidatur
stellte sich die BDP, während die GLP und die Grünen  auf eine Wahlempfehlung
verzichteten. 

Mit doch überraschender Deutlichkeit setzte sich schliesslich Philipp Müller im zweiten
Wahlgang durch. Der FDP-Parteipräsident holte 63'174 Stimmen, während Hansjörg
Knecht sich mit 53‘824 Stimmen und dem zweiten Rang begnügen musste. Ruth
Humbel kam mit 35‘909 Stimmen nicht in Reichweite eines Sitzgewinns. Der
einigermassen komfortable Vorsprung Müllers deutete klar darauf hin, dass der Support
für die CVP-Kandidatin aus dem linken Lager nur sehr beschränkt vorhanden war. In
jenen politischen Kreisen hatte die sichere Verhinderung eines SVP-Ständerats wohl
letztlich den Ausschlag für eine Unterstützung des FDP-Kandidaten gegeben. Der
parteilose Pius Lischer blieb mit 3‘204 Stimmen wie erwartet chancenlos. Mit der Wahl
von Pascale Bruderer und Philipp Müller änderte sich nichts an den Parteifarben der
Aargauer Delegation. Die SVP hingegen muss sich erneut gedulden, nachdem ihre
Vertretung in der Ständekammer durch den Rücktritt von Maximilian Reimann anlässlich
der Wahlen 2011 verlustig gegangen war. 16

En vue des élections fédérales dans le canton du Tessin, 150 candidatures et 23 listes
ont été déposées pour le Conseil national. Ces chiffres ont dépassé le record de 2015,
quand 122 personnes s'étaient portées candidates sur 18 listes (68 candidatures et 11
listes en 2011). Avec 54 candidates, la part des femmes s'est élevée à 36 pour cent de
l'ensemble des candidatures (26.2% en 2015). En outre, 17 des 23 listes émanaient des
principaux partis, à savoir le PLR, la Lega, le PDC, le PS, l'UDC et les Vert.e.s. L'une des
raisons pour cette augmentation résidait dans l'assouplissement des exigences
fédérales en matière de soumission des candidatures et des listes. Grâce à une
modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP), les partis ont été, pour la
première fois, exemptés de collecter des signatures pour présenter plusieurs listes. Ils
devaient cependant être enregistrés auprès de la Chancellerie fédérale, représentés au
Conseil national et avoir obtenu au moins 3 pour cent des voix dans leur canton lors des
dernières élections. Auparavant, les partis n'étaient exemptés de la récolte de
signatures seulement s'ils ne présentaient qu'une liste. Cette hausse s'est également
observée ailleurs en Suisse.
Pour la première fois dans l'histoire du canton, trois grands blocs se sont fait face lors
de l'élection au Conseil national. Comme en 2015, sur la droite de l'échiquier politique,
la Lega dei ticinesi et l'UDC ont conclu une alliance. Au centre, un grand regroupement
entre le PLR, le PDC et le PVL a vu le jour. Enfin, les Vert.e.s et le PS se sont apparentés
à gauche, alors qu'en 2015, ils s'étaient lancés séparément dans la bataille. Un article du
Corriere del Ticino a mis en évidence l'importance que peuvent revêtir les
apparentements: en 2015, plus d'un dixième des parlementaires Suisse auraient été
élus grâce à ceux-ci, principalement des socialistes et des démocrates-chrétien.ne.s. À
l'inverse, l'UDC a elle été le plus souvent désavantagée par ces alliances. Sans elles, le
parti agrarien aurait possédé 35 pour cent des sièges lors de la dernière législature,
alors qu'il en a effectivement obtenu 32.5 pour cent. 
Dans le canton du Tessin, de nombreux scénarios étaient envisageables. L'alliance entre
PLR et PDC, pourtant adversaires historiques dans le canton du sud des Alpes, était
principalement due à la crainte de perdre des plumes face aux blocs unis formés à
droite et à gauche. Entre 2015 et 2019, les deux partis bourgeois ont partagé quatre des
huit sièges tessinois, et ils espéraient bien sûr rester au même niveau pour la législature
suivante. Pour le PLR, le danger était d'autant plus réel que le parti devait faire sans le
sortant Giovanni Merlini pour défendre ses deux sièges. Celui-ci s'est en effet
exclusivement présenté au Conseil des États, où il a visé la succession de son camarade
Fabio Abate (plr), qui a décidé de se retirer de la politique fédérale. Ainsi, Rocco
Cattaneo (plr), arrivé dans la Berne fédérale en cours de législature, à la suite de
l'élection d'Ignazio Cassis au Conseil fédéral, était le seul sortant PLR. Du côté du PDC,
les conseillers nationaux Fabio Regazzi et Marco Romano, élus depuis 2011, se sont
présentés pour un nouveau mandat.
À gauche, l'objectif était de conquérir un deuxième siège. Chez les socialistes, Marina
Carobbio Guscetti, au national depuis 2007, était également candidate à la chambre
haute. Grâce à son statut de présidente du Conseil national, la présidente de
l'association suisse des locataires (ASLOCA) a été très en vue dans la presse au cours de
l'année 2019, ce qui pouvait jouer en sa faveur. À ses côtés, on retrouvait notamment
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Franco Cavalli, qui s'est présenté sous les couleurs du ForumAlternatif, sur une liste
commune avec les Vert.e.s. L'oncologue de renommée internationale avait déjà siégé au
national, entre 1995 et 2007, sous la bannière socialiste. Les Vert.e.s et la gauche
alternative ont également compté parmi leurs rangs l'ancienne députée au Grand
Conseil Greta Gysin, qui s'est portée candidate pour les deux chambres. Enfin, la droite
avait pour but de maintenir ses trois sièges. Élu depuis 2015, le vice-président de l'UDC
Marco Chiesa était également candidat aux États. Du côté de la Lega, deuxième
formation du canton en 2015, les député.e.s Roberta Pantani et Lorenzo Quadri, qui
siégeaient tous deux depuis 2011 à Berne, ont brigué un nouveau mandat. Pour la «Ligue
des Tessinois», il était important d'envoyer à Berne des représentantes et
représentants capables de défendre les intérêts du canton, notamment en termes de
relations internationales, a précisé le parti nationaliste. Celui-ci a notamment réitéré
son discours sur la préférence indigène à l'embauche, souhaitant une application
stricte de celle-ci, contrairement à ce qui a été mis en place suite à l'initiative contre
l'immigration de masse.  

Avec une participation de 49.8 pour cent (-4.6pp par rapport à 2015), le principal
enseignement de l'élection a été la perte d'un siège à droite, qui a basculé dans le sérail
de la gauche. En récoltant 12.1 pour cent des voix (+8.6pp par rapport à 2015), les
vert.e.s ont réalisé un spectaculaire bond en avant qui leur a permis de ravir un fauteuil.
Celui-ci est revenu à Greta Gysin, élue avec 19'952 suffrages. Avec 14.1 pour cent (-
1.8pp), le PS a conservé son siège. Portée par la vague verte qui a déferlé dans toute la
Suisse et n'a pas épargné le sud des Alpes, l'alliance de gauche a été un succès. La Lega
a fait les frais de ce dernier: avec 16.9 pour cent des voix (-4.8pp), elle a dû céder un
mandat. Roberta Pantani (21'414 voix) s'est fait devancer par Lorenzo Quadri (23'068
voix) et ne retournera pas sous la coupole pour la prochaine législature. En légère
progression (11.7%, +0.4pp), l'UDC a conservé son siège. Celui-ci est revenu à Piero
Marchesi (12'315 voix), car Marco Chiesa, mieux élu avec 18'900 suffrages, a accédé au
Conseil des États. De la même manière, le siège socialiste sera occupé par Bruno Storni
(13'737 voix), après que Marina Carobbio Guscetti (22'996 voix) a été élue à la chambre
haute. 
Même si le PLR a enregistré un recul de 3.2pp, le parti a conservé son statut de
première force du canton avec 20.5 pour cent des voix. Le chef du groupe PLR au
Grand Conseil, Alex Farinelli, en recueillant 30'036 voix, s'est non seulement offert le
luxe de se placer devant son collège Rocco Cattaneo (26'285 voix), mais aussi de
devenir le candidat le mieux élu du canton. Les deux sortants PDC ont également été
reconduits pour une législature. Fabio Regazzi a récolté 24'989 voix, alors que 24'520
bulletins portaient le nom de Marco Romano. Le PDC, comme son allié PLR, a enregistré
un recul de 1.9pp pour s'établir à 18.2 pour cent. Les autres formations ont à peine
dépassé 1 pour cent des voix. Pour la 51ème législature, la délégation tessinoise au
Conseil national sera donc composée de 2 PLR, 2 PDC, 1 PS, 1 Verte, 1 UDC et 1 membre
de la Lega. Seule femme tessinoise au national, Greta Gysin sera accompagnée à Berne
par Marina Carobbio Guscetti au Sénat. 17

Lors des élections fédérales de 2019, 9 personnes se sont portées candidates pour le
Conseil des États dans le canton du Tessin. Parmi celles-ci, on a retrouvé le sortant
Filippo Lombardi (pdc), considéré comme un poids-lourd de la politique fédérale.
Sénateur depuis 1999, le président du groupe PDC depuis 2014, a brigué un sixième
mandat. Pour cela, il a bénéficié une seconde fois d'une dérogation accordée par la
section cantonale du parti. En revanche, son collègue Fabio Abate (plr) a renoncé à se
représenter. Après avoir siégé onze ans au Conseil national, il avait succédé à Dick
Marty (plr) à la chambre haute en 2011. En réponse aux questions du Corriere del Ticino,
il s'est défendu de partir trop tôt, arguant que «ça n'est jamais le bon moment pour
partir: plus on avance, plus on peut justifier sa présence dans une assemblée par
l'expérience. Mais plus on reste, plus on acquiert de l'expérience». Après deux
législatures, il a donc estimé qu'il était temps de laisser la place à d'autres. Pour
défendre le siège PLR, le conseiller national Giovanni Merlini est monté au front. Celui-
ci a décidé de se présenter uniquement aux États, assumant le risque d'être exclu de la
politique fédérale en cas de revers. Le siège laissé vacant par Abate a aussi attisé
l'appétit des autres formations politiques. Après avoir échoué à moins de 2000 voix
d'Abate lors du deuxième tour de 2015, le candidat de la Lega Battista Ghiggia est
reparti au combat pour ces élections fédérales, sur un ticket commun avec l'UDC Marco
Chiesa. Le vice-président du parti suisse a visé la chambre haute en plus de sa
candidature pour le national. La donne était similaire à gauche: la conseillère nationale
socialiste Marina Carobbio Guscetti était candidate en duo avec la verte Greta Gysin.
L'accord entre socialistes et vert.e.s, renforcé encore par le parti communiste et le
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mouvement Forum alternatif, nourrissait l'ambition de faire entrer une femme
progressiste à la chambre de réflexion. Cette collaboration entre forces de gauche s'est
articulée autour de sept thèmes politiques spécifiques tels que la lutte contre les
inégalités de genre et de salaire, la lutte contre le réchauffement climatique, la
nécessité d'une assurance-maladie publique et unique ou encore la lutte contre la
concurrence fiscale. Présidente du Conseil national en 2019, Marina Carobbio Guscetti
pouvait espérer profiter de la visibilité et de l'attention que la presse lui avait accordé
pour bousculer le tandem PLR-PDC. Autant à gauche qu'à droite, il avait été convenu
que le candidat ou la candidate avec le meilleur score au premier tour bénéficierait du
plein soutien de l'alliance en vue du second tour, alors que l'autre candidat.e se
retirerait. En raison des unions sacrées des deux côtés de l'échiquier politique, les
partis bourgeois ont adapté leur stratégie. Rivaux depuis des décennies au sud des
Alpes, le PDC et le PLR ont cette fois conclu une alliance qualifiée
d'«Interessenhochzeit» (mariage d'intérêt) par la NZZ. Cette alliance a suscité quelques
résistances au sein des partis, où l'on se posait des questions sur la compatibilité entre
le PLR laïque et proche du patronat, et le PDC catholique-conservateur, défendant
traditionnellement les intérêts des travailleurs et travailleuses. Au risque de fâcher la
base des partis, il a été rétorqué que l'alliance existe déjà dans de nombreux autres
cantons et fonctionne parfaitement. Les trois autres candidat.e.s pour la chambre de
réflexion étaient Werner Nussbaumer (lega verde), Germano Mattei (montagna viva) et
Xenia Peran (lega verde).
Durant les débats organisés par le Corriere del Ticino, Marco Chiesa a dénoncé la libre-
circulation qui met, selon lui, le marché du travail sous pression. En outre, il s'est
accordé avec Marina Carobbio Guscetti sur la nécessité de lutter contre les violences
envers les femmes. La colistière de Carobbio Guscetti, Greta Gysin, a débattu de
politique climatique avec Giovanni Merlini. Si tous deux étaient convaincus de la
nécessité d'agir, les outils privilégiés pour parvenir à limiter le réchauffement
climatique différaient. Alors que le candidat PLR a prôné l'utilisation d'incitations pour
réduire l'impact climatique du parc immobilier suisse, l'ex-députée verte au Grand
Conseil a elle souligné la nécessité de mettre en place des mesures certes
impopulaires, mais nécessaires pour rattraper les années d'inaction du corps politique.
Enfin, Battista Ghiggia et Filippo Lombardi ont notamment croisé le fer au sujet de
l'accord-cadre institutionnel. Conformément à la ligne de la Lega, Ghiggia l'a qualifié
d'inacceptable et de dommageable pour la Confédération. Durant la campagne, l'avocat
a fait l'objet de nombreuses critiques pour avoir engagé il y a quelques années une
secrétaire frontalière, alors que son parti prône la préférence indigène à l'embauche,
qui constitue une manière de procéder difficilement acceptable du point de vue de
l'UE. Ghiggia a justifié cela par les compétences spécifiques requises pour le poste.
Filippo Lombardi a alors fait remarquer que de nombreux employeurs pourraient user
de la même argumentation. Le sénateur sortant a lui soutenu la position du Conseil
fédéral sur l'accord-cadre, soulignant l'importance du commerce avec l'UE pour la
Suisse.

Au premier tour, Filippo Lombardi a terminé en tête avec 34'380 suffrages. Non loin
derrière ont suivi Marco Chiesa (32'654 voix), Giovanni Merlini (30'400 voix) et Marina
Carobbio Guscetti (30'295 voix). Greta Gysin (22'049 voix) et Battista Ghiggia (20'615
voix) ont été décrochés du wagon du tête, alors que les trois dernier.ère.s candidat.e.s
ne sont pas parvenus à dépasser les 3'000 bulletins. Conformément à la stratégie pré-
établie, Gysin et Ghiggia se sont retiré.e.s, laissant le soutien total de leurs formations à
Carobbio Guscetti et Chiesa en vue du second tour. Celui-ci s'annonçait ouvert: la
pression était principalement sur les épaules de Giovanni Merlini. S'il venait à échouer,
ce serait la première fois depuis 1848 et la création de l'État fédéral que le PLR
tessinois ne compterait pas de représentant à la chambre des cantons. Celui qui a été
surnommé «le lord anglais», en raison de son manque de proximité avec le peuple selon
le Tages Anzeiger, n'avait pas su profiter de l'alliance avec le PDC au premier tour.
Malgré son premier rang, Filippo Lombardi ne semblait pas non plus à l'abri d'une
mauvaise surprise. En revanche, Chiesa et Carobbio Guscetti, déjà assuré.e.s d'être
réélu.e.s à la chambre du peuple, espéraient surfer sur leur succès. Pour Carobbio
Guscetti en particulier, il s'agissait de devenir la première femme tessinoise à siéger
aux États. Alors que la participation au premier tour s'était élevé à 49 pour cent à peine,
la mobilisation a été l'un des enjeux principaux du second tour. 

C'est finalement un tremblement de terre politique qui s'est produit en Suisse
italophone lors du second tour: Marco Chiesa et Marina Carobbio Guscetti ont été
élu.e.s, éjectant de facto le PDC et le PLR du Conseil des États. Marco Chiesa a récolté
42'548 voix, pour terminer confortablement en tête du scrutin. Entre Carobbio
Guscetti et Lombardi, cela s'est joué à quelques bulletins près: 45 voix exactement ont
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séparé les deux candidat.e.s. Avec 33'278 voix, Merlini n'a pas eu voix au chapitre. Pour
expliquer ce revers historique des partis bourgeois, l'alliance, considérée comme un
faux-pas, a été mise en avant. Le manque de soutien mutuel entre les deux candidats
aurait également été un facteur décisif. Mais ce vote a surtout montré le changement
souhaité par la population tessinoise, poussant vers la sortie un pilier historique du
parlement et de la politique tessinoise. Filippo Lombardi s'est montré beau perdant,
rappelant qu'en tant que politicien, il faut vivre avec le risque d'une non-réélection. Il a
néanmoins regretté la polarisation du paysage politique provoquée par la perte du siège
du centre. L'omniprésence de la thématique du marché du travail, en particulier du
traitement des frontalier.ère.s, a probablement porté préjudice à Lombardi et Merlini.
Au contraire, Chiesa et Carobbio en ont profité, bien que préconisant des remèdes
différents. La participation s'est montée à 47 pour cent pour ce deuxième tour. 18

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Lors de la session d'été, le Conseil national et le Conseil des Etats ont pris acte du
rapport 2013 de la délégation suisse auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE.
La délégation suisse, présidée par la conseillère aux Etats Christine Egerszegi-Obrist
(plr, AG), a travaillé étroitement avec ses homologues ukrainiens (présidence de
l'Ukraine en 2013) et serbes (présidence de la Serbie en 2015) en vue de la présidence
suisse de l'OSCE pendant l'année 2014. Ces délégations ont mis le focus sur trois
projets: L'Ukraine s'est engagée à élaborer des conditions minimales pour des élections
démocratiques, la Serbie à traiter du développement des Droits de l'Homme et la Suisse
à se saisir de la question des relations avec les minorités. 19

ANDERES
DATUM: 04.06.2014
CAROLINE HULLIGER

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Für zahlreiche Touristen – insbesondere für jene aus den aufstrebenden
Schwellenländern und dem arabischen Raum – zählte das Einkaufen zu den wichtigsten
Motiven für eine Reise in die Schweiz. Das Arbeitsgesetz sah Sonderbestimmungen für
Betriebe vor, die den Bedürfnissen des Fremdenverkehrs dienten. Um den
Erfordernissen des modernen Fremdenverkehrs Rechnung zu tragen und den
Schweizer Tourismus zu stärken, verlangte eine Motion Abate (fdp, TI) eine Anpassung
der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz an die Bedürfnisse des Fremdenverkehrs. Der
Motionär hielt insbesondere die Begriffe „Fremdenverkehrsgebiete“, „spezifische
Bedürfnisse der Touristen“ und „Saison“ für überholt. Als Erstrat stimmte der Ständerat
der Motion mit 24 zu 11 Stimmen zu. 20

MOTION
DATUM: 04.12.2012
LAURENT BERNHARD

Das Parlament überwies eine Motion Abate (fdp, TI), die eine Anpassung der zweiten
Verordnung zum Arbeitsgesetz an die Bedürfnisse des Fremdenverkehrs verlangte.
Dadurch sollten die Bestimmungen über die Sonntagsarbeit für Einkaufszentren in
Tourismusgebieten gelockert werden. Hintergrund war ein Streit um den Outlet “Fox
Town“ in Mendrisio (TI), wo der Kanton und die Gewerkschaften 16 Jahre lang
rechtswidrig Sonntagsarbeit zuliessen. Nach der Zustimmung durch den Ständerat im
Vorjahr vereinigte der Vorstoss auch im Nationalrat eine Mehrheit auf sich. Dabei
setzten sich in der Frühjahrssession die Bürgerlichen gegen den Widerstand der
Ratslinken mit 121 zu 56 Stimmen durch. 21

MOTION
DATUM: 19.03.2013
LAURENT BERNHARD
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Gesellschaftsrecht

A la suite de l’affaire CarPostal, de la cyberattaque chez RUAG Holding SA et du vol de
données chez Swisscom, la question de la gouvernance des entreprises liées à la
Confédération a été mis au centre du débat par Fabio Abate (plr, TI). Face à ces
difficultés récurrentes, il demande un rapport sur l’établissement de la stratégie du
propriétaire et les difficultés rencontrées par les entités de la Confédération
devenues autonomes. 
Le Conseil fédéral a proposé d’accepter le postulat. De plus, il a précisé qu'un rapport
d’audit externe avait déjà été décidé, le 8 juin 2018, par le Conseil fédéral. Le Conseil
des États a adopté le postulat sans discussion. 22

POSTULAT
DATUM: 06.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Geld, Währung und Kredit

Banken

Der Tessiner Ständerat Abate (fdp) reichte in der Frühlingssession 2015 seine Motion
„Beteiligungskapital für Genossenschaftsbanken“ ein. Der Motionär verlangte darin
vom Bundesrat, auch Genossenschaftsbanken die Ausgabe von Partizipationsscheinen
zu erlauben. Gemäss Obligationenrecht Artikel 656a  sind Partizipationsscheine
Wertpapiere, die dem Erwerber die Teilhabe am betreffenden Unternehmen, jedoch
keine Mitsprache gewähren. Die Hintergründe für die Motion Abate sind zum einen in
der „Too big to fail (TBTF)“-Gesetzgebung zu finden, welche systemrelevanten Banken
höhere Eigenmittelanforderungen auferlegt; zum anderen spielte ein
Bundesgerichtsentscheid vom 28. April 2014 eine bedeutende Rolle: Darin haben die
Richter in Lausanne befunden, dass die Ausgabe von eigenen Partizipationsscheinen
durch Genossenschaftsbanken nicht rechtmässig sei. Abate argumentierte, unter dem
Aspekt der erhöhten Eigenmittelvorgaben sei es notwendig, die Möglichkeit,
Partizipationsscheine auszugeben, auch auf Genossenschaftsbanken auszuweiten.
Zudem könne mit dieser Änderung eine Wettbewerbsverzerrung zwischen Banken mit
unterschiedlichen Rechtsformen aus der Welt geschafft werden, was zur Stärkung des
Schweizerischen Finanzplatzes beitrage. Der Bundesrat konnte sich nicht für den
Vorschlag Abates erwärmen. Er negierte die Notwendigkeit der geforderten
Gesetzesänderung mit der Begründung, dass für Genossenschaftsbanken die
Möglichkeit bestehe, über sogenannte Anleihen mit Forderungsverzicht Eigenkapital
aufzunehmen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die bei Eintreten von im Vertrag
festgelegten Ereignissen in Eigenkapital umgewandelt werden, wodurch die
Forderungen der Gläubiger verfallen. Alternativ könne auch die Umwandlung von einer
Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft vollzogen werden, womit die Aufnahme von
Partizipationskapital ermöglicht werde. Aus diesen Gesichtspunkten bestünde keine
Wettbewerbsungleichheit zulasten der Genossenschaftsbanken, so die Regierung.
Weiter führte sie aus, dass eine entsprechende Änderung auch auf Genossenschaften,
die nicht im Bankengeschäft tätig sind, ausgeweitet werden müsste, was eine Revision
des Obligationenrechts erfordern würde.
In der Debatte im Ständerat, der die Motion Abate als Erstrat behandelte, bezogen sich
die Befürworter des Anliegens auf die Stellungnahme der Regierung und den darin
enthaltenen Standpunkt, Genossenschaftsbanken könnten sich in eine AG umwandeln
und somit ebenfalls Partizipationsscheine ausgeben. Sie sahen darin die
Wirtschaftsfreiheit und insbesondere die Rechtswahlfreiheit gefährdet. Bundesrätin
Widmer-Schlumpf hingegen argumentierte, dass einer Genossenschaftsbank und damit
der Raiffeisenbank als einzige systemrelevante Bank dieser Art viele Vorteile aus ihrer
Rechtsform erwachsen und insofern nicht von einem Wettbewerbsnachteil gesprochen
werden könne. Zudem müsse eine allfällige Änderung nicht im Bankengesetz, sondern
im Obligationenrecht vorgenommen werden und somit auf alle Genossenschaften
angewandt werden. Der Ständerat schenkte der Argumentation der Bundesrätin kein
Gehör und nahm die Motion mit 32 zu 5 Stimmen an.  
Zu einem anderen Schluss gelangte die Wirtschafts- und Abgabenkommission WAK des
Nationalrates. Einstimmig entschied sich dieses Gremium, dem Vorstoss nicht Folge zu
leisten, und zwar aus zwei Gründen: Erstens argumentierte die WAK-NR, dass die
Raiffeisenbank die einzige Genossenschaftsbank sei, die unter das "Too-big-to-fail"-
Regime falle und somit die von der Motion geforderte Regelung einer
Sonderbehandlung der Raiffeisen gleichkomme. Zweitens wurde angeführt, dass das
Kernanliegen der Motion, die vereinfachte Kapitalaufnahme von Eigenkapital durch
Genossenschaftsbanken, bereits mit der Revision des Bankengesetzes aufgenommen
worden sei. Der Nationalrat folgte seiner Kommission und der Landesregierung und
verwarf die Motion. 23

MOTION
DATUM: 07.12.2015
NICO DÜRRENMATT
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Die beiden Tessiner Ständeräte Abate (fdp) und Lombardi (cvp) sorgten schliesslich
dafür, dass die Verfügung der Finma gegen die Bank BSI auch von der
parlamentarischen Arena nicht unkommentiert blieb. Die beiden Standesvertreter des
Heimatkantons der BSI kritisierten das Vorgehen der Finma im Rahmen einer Anfrage an
den Bundesrat. So stiessen sich die beiden insbesondere am Zeitpunkt der Publikation
der Verfügung, die gemäss Abate und Lombardi vor der definitiven Beurteilung der
Sachlage und vor der Information der direkt Betroffenen erfolgt sei und damit der BSI
Schwierigkeiten in Form von Liquiditätsabflüssen einerseits und dem gesamten
Tessiner Finanzplatz erheblichen Schaden in Form eines Reputationsverlustes
andererseits zugefügt habe. Geäussert wurde auch der Verdacht, dass die Finma mit
ihrer Verfügung die Prinzipien von Verhältnismässigkeit und Rechtsgleichheit verletzt
habe und stattdessen an der BSI ein Exempel habe statuieren wollen - ein Vorwurf, der
durch den Umstand Nahrung fand, dass mit der UBS eine andere Bank für
Verstrickungen in ähnliche Geschäfte mit dem Fonds 1MBD von der Finma unbestraft
geblieben war. Die Finma selber wies die Vorwürfe, sie behandle nicht alle ihr zur
Aufsicht unterstellten Banken gleich, als unberechtigt zurück. 24

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 29.06.2016
NICO DÜRRENMATT

Landwirtschaft

Landwirtschaft

Par le biais d'une motion, le sénateur Abate (plr, TI) demande une modification du
droit foncier rural afin de lutter contre le placement de capitaux lors du rachat par des
particuliers non-exploitants d'entreprises et d'immeubles agricoles à un prix non-
surfait. Le Conseil fédéral ayant fait part de sa volonté de régler ce problème, mais par
d'autres biais que ceux proposés par le motionnaire, ce dernier a, dans un premier
temps, indiqué vouloir retirer son texte; ce qu'il ne fera finalement pas, à la demande
de ses collègues. La motion est acceptée par une majorité écrasante de 29 voix contre 1
et 8 abstentions et sera soumise au Conseil national. 25

MOTION
DATUM: 12.03.2018
KAREL ZIEHLI

La motion du sénateur Abate (plr, TI) demandant une modification du droit foncier
rural passe la rampe au Conseil national. Suivant la recommandation unanime de la
commission (CAJ-CN) en charge du dossier, l'ensemble des parlementaires de la
chambre basse à l'exception du groupe vert libéral accepte cette motion, suivant ainsi
sa chambre sœur. Le Conseil fédéral est donc chargé de modifier la loi sur le droit
foncier rural de sorte de régler le problème soulevé par le motionnaire. 26

MOTION
DATUM: 26.09.2018
KAREL ZIEHLI

Tierische Produktion

Der Ständerat teilte die Ansicht der grossen Kammer nicht und entschied, die Motion
Gschwind (cvp, JU) zur Senkung der Tierarzneimittel-Preise mit 26 zu 14 Stimmen (3
Enthaltungen) abzulehnen. Zwar werden laut SGK-Sprecherin Egerszegi-Obrist (fdp, AG)
tiefere Tierarzneimittelpreise und vereinfachte Rahmenbedingungen für einen
Marktzutritt für Tierarzneimittel von einer Kommissionsmehrheit befürwortet, der
Vorschlag, die Preise generell auf das EU-Niveau zu senken, aber abgelehnt. Es sei
wichtig den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier nicht für tiefere Preise aufs
Spiel zu setzen. Eine von Graber (cvp, LU) angeführte Minderheit versuchte erfolglos die
kleine Kammer von der Motion zu überzeugen. Die befürwortenden
Ständeratsmitglieder argumentierten, dass in Anbetracht der Frankenstärke nichts
unversucht bleiben dürfe, um das Preisniveau für Tierarzneimittel auf ein tieferes
Niveau zu senken. Das Nein des Ständerates führte jedoch zur endgültigen Ablehnung
der Motion. 27

MOTION
DATUM: 17.03.2015
LAURA SALATHE
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Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Die Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben beruht auf der Motion
Abate (fdp, TI), welche die Anerkennung bestimmter italienischer Finanzintermediäre
als Börsenagenten und ihre Befreiung von der Umsatzabgabe forderte. Denn bei der
italienischen Steueramnestie 2009 war verlangt worden, dass bisher unversteuerte
Vermögenswerte zur Regularisierung nach Italien repatriiert, das heisst von
italienischen Finanzintermediären verwaltet werden. Dadurch unterliegen solche
Transaktionen jedoch mehrfach der schweizerischen Umsatzabgabe, wodurch
insbesondere im Tessin ein Wettbewerbsnachteil des Schweizer Finanzplatzes für
italienische Kundinnen und Kunden entstehe. Aufgrund dieses Ursprungs der
Gesetzesänderung sind momentan nur italienische Finanzintermediäre von der
Neuerung betroffen, durch die neutrale Formulierung des Gesetzestexts können zur
Aufrechterhaltung der Rechtsgleichheit in Zukunft aber auch Finanzintermediäre aus
anderen Ländern unter den gleichen Voraussetzungen von der Umsatzabgabe befreit
werden. Dadurch können gemäss der Botschaft des Bundesrates Steuerausfälle von
rund CHF 10 Mio. entstehen, die jedoch mittel- bis langfristig durch die Stärkung der
Finanzintermediäre im Kanton Tessin und entsprechenden Mehreinnahmen
kompensiert werden können. In der vorparlamentarischen Phase stiess die Vorlage auf
viel Zustimmung: 34 der 35 Vernehmlassungsteilnehmer sprachen sich für die
Gesetzesänderung aus, einzig Travail.Suisse befürchtete, dass die Steuerausfälle
deutlich höher sein könnten als geplant. Die WAK-NR stimmte der Vorlage mit 19 zu 0
Stimmen bei 2 Enthaltungen deutlich zu. 
Entsprechend kurz zeigte sich auch die Debatte im Nationalrat, Céline Amaudruz (svp,
GE) und Leo Müller (cvp, LU) für die Kommission und Finanzminister Maurer für den
Bundesrat meldeten sich als einzige zu Wort. Übereinstimmend mit ihren Voten sprach
sich der Nationalrat einstimmig mit 175 Stimmen (ohne Enthaltung) für die
Gesetzesänderung aus. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.02.2017
ANJA HEIDELBERGER

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Ursprünglich im Rahmen des Stabilisierungsprogramms 2017-2019 geplant, hatten die
Büros des National- und Ständerats im Herbst 2016 die Behandlung des Bundesgesetzes
über Aufgaben, Organisation und Finanzierung der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht
(ESAG) sistiert und den Rechtskommissionen zugewiesen. Die Vorlage sollte die
Rahmenbedingungen für die Umwandlung der ESA in eine öffentlich-rechtliche Anstalt
mit eigener Rechtspersönlichkeit und eigener Rechnung festlegen. Mit der Sistierung
sollten jedoch zuerst die Entscheidungen des Parlaments zu konnexen Geschäften
abgewartet werden. 
Im April 2017 gab die RK-SR bekannt, dass sie mit 9 zu 2 Stimmen (bei einer Enthaltung)
keine Auslagerung der Stiftungsaufsicht möchte und somit auf ein Eintreten verzichte.
Zuvor hatte sie Vertretungen der Stiftungsverbände Swissfoundations und Profonds
angehört und den Evaluationsbericht der EFK zur Wirksamkeit von „klassischen"
Stiftungen beraten. Dabei kritisierte die Mehrheit der RK-SR insbesondere, dass sich
die Vorlage des Bundesrates ausschliesslich mit der Organisation der Stiftungsaufsicht
befasse und die Thematik nicht umfassend behandle. 
Für die RK-SR erklärte Fabio Abate (fdp, TI) dem Ständerat in der Sommersession, dass
die ESA durch die Umwandlung formell von Weisungen des Bundesrates oder von
Verwaltungsbehörden befreit wäre und vollständig eigenfinanziert würde. Dadurch
könne der Bundeshaushalt durch eine Reduktion des Personalbestands um CHF
650'000 pro Jahr entlastet werden. Gleichzeitig könne dadurch die Plafonierung des
Bundespersonalbestands umgangen werden, welche selbst die Schaffung
gebührenfinanzierter neuer Stellen verhindere. Keinen Einfluss hätte dies auf die
Bestimmungen des Zivilgesetzbuches zu Inhalt und Umfang der Stiftungsaufsicht oder
auf die Kompetenzaufteilung zwischen der eidgenössischen Stiftungsaufsicht und den
kantonalen Stiftungsaufsichtsbehörden. Gerade diesen letzten Punkt bestritt jedoch
Ständerat Cramer (gp, GE): Zur Auslagerung der Stiftungsaufsicht müsse gemäss EFK
zwingend das Zivilgesetzbuch (v.a. Art. 84) angepasst werden, was ausführliche
Änderungen sowie ein Vernehmlassungsverfahren mit sich bringen würde.
Entsprechend sei die Aufarbeitung dieser Vorlage durch den Bundesrat unvollständig.
Roland Eberle (svp, TG) ergänzte zusammenfassend, dass die heutige Stiftungsaufsicht
auf Bundes- und Kantonsebene funktioniere und es sich somit lediglich um ein
Ressourcenproblem handle. Dies sei aber nicht Grund genug, ein gut funktionierendes
System infrage zu stellen. Demgegenüber argumentierten Christian Levrat (sp, FR) und

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Bundesrat Berset, dass sie bisher kaum Gründe gehört hätten, nicht auf das Geschäft
einzutreten. So sei die Tatsache, dass die Vorlage im Rahmen des
Stabilisierungsprogramms eingebracht worden war, kaum Grund genug, den
Änderungsvorschlag noch nicht einmal zu besprechen. Der Innenminister betonte
zudem, dass sich diese Organisationsform in sechzehn Kantonen bereits bewährt habe
und dass die EFK gemäss ihrem Bericht eine Umwandlung ausdrücklich unterstütze.
Dennoch sprach sich der Ständerat mit 31 zu 8 Stimmen (4 Enthaltungen) relativ
deutlich gegen ein Eintreten aus. 29

Voranschlag

In der Sommersession 2015 beschäftigten sich die Räte mit dem Nachtrag I zum
Voranschlag 2015, der 14 Nachtragskredite im Umfang von insgesamt CHF 85 Mio.
umfasste. Als Erstrat schuf die kleine Kammer zwei Differenzen zum Vorschlag des
Bundesrates. Den Nachtragskredit über CHF 20 Mio. für Ausfuhrbeiträge für
landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte ("Schoggigesetz") erhöhte der Ständerat (34
zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen) auf Antrag der vorberatenden Finanzkommission (FK-
SR) um CHF 5,6 Mio. Auch bei den Aktivitäten im Bereich "Jugend+Sport" stockte die
kleine Kammer auf Vorschlag der FK-SR den bundesrätlichen Nachtrag auf. Anstelle von
CHF 12 Mio. sprach der Ständerat (42 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung) CHF 17 Mio., da, so
Kommissionssprecher Abate (fdp, TI), nur auf diese Weise verhindert werden könne,
dass das Bundesamt für Sport (BASPO) die J+S-Beiträge ab dem 1. August 2015 um rund
einen Viertel kürzen muss. Dieser Auffassung war auch der Nationalrat, der in der
ersten Lesung mit 167 zu 13 Stimmen bei 8 Enthaltungen für den Vorschlag des
Ständerates votierte. Auch bei der zweiten Differenz waren sich die beiden Räte einig –
zumindest fast. Die grosse Kammer (104 zu 79 Stimmen bei 6 Enthaltungen) wollte wie
der Ständerat den Nachtragskredit für die landwirtschaftlichen Ausfuhrbeiträge auf
CHF 25,6 Mio. erhöhen. Eine Kompensation der Mittel innerhalb des zuständigen
Wirtschaftsdepartements (WBF) lehnte der Nationalrat mit 107 zu 74 Stimmen bei 7
Enthaltungen jedoch ab. Gleiches widerfuhr der SVP-Fraktion, die mit zwei Anträgen
versucht hatte, die Nachtragskredite im Asylbereich aus dem Nachtrag zu kippen. Damit
ging die letzte verbleibende Differenz in die zweite Beratungsrunde. Nachdem der
Ständerat auch in der zweiten Lesung an seiner Meinung festgehalten hatte, schwenkte
der Nationalrat auf Empfehlung seiner Finanzkommission (FK-NR) auf die Linie der
kleinen Kammer um. Damit erhöhte sich der Umfang der Nachtragskredite auf CHF 95,8
Mio. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2015
DAVID ZUMBACH

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Das im Mai des Berichtjahres im Ständerat eingereichte Postulat Abate (fdp, TI) fordert
vom Bundesrat einen Bericht zur strategischen Vision der Entwicklung der Nord-Süd-
Verbindung der Bahn, speziell der Gotthardachse. Von mehreren Sprechern wurde in
der Debatte auf die Notwendigkeit einer Gesamtschau über die strategische
Entwicklung hingewiesen. Bundesrätin Leuthard betonte in ihrer Antwort, dass sich
strategisch seit der Neat-Strategie nichts geändert habe und man nun in der
Umsetzungsphase stehe, in welcher neben der Schweiz auch Deutschland und Italien
halten müssten, was abgemacht worden sei. Der Ständerat überwies das Postulat
entgegen dem Antrag des Bundesrates mit 29 zu 3 Stimmen. 31

POSTULAT
DATUM: 11.06.2012
NIKLAUS BIERI
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Post und Telekommunikation

Eine Standesinitiative des Kantons Tessin forderte die Gewährleistung eines landesweit
dichten Hochbreitbandangebots und forderte den Bund auf, im Rahmen seiner
Kompetenzen in jenen Regionen der Schweiz aktiv zu werden, in welchen das
Hochbreitbandnetz von den Telekommunikationsunternehmen aus wirtschaftlichen
Gründen nicht realisiert wird. Der Bund soll im Rahmen des Fernmeldegesetzes, des
Bundesgesetzes über Regionalpolitik und des neuen Finanzausgleichs über
Direktfinanzierungen sowie über eine Neudefinition der Grundversorgung ein
landesweit dichtes Hochbreitbandangebot gewährleisten. Den Anstoss zur
Standesinitiative gab die SP Tessin, die Bezug nahm auf eine kantonale Motion der
Tessiner FDP zum Ausbau des Glasfasernetzes im Tessin. Die Initiative war am 21. März
2016 im Kantonsparlament angenommen worden.

Im Ständerat wurde im März 2017 über die Standesinitiative debattiert. Die KVF-SR
hatte dem Rat beantragt, der Initiative keine Folge zu geben, da das Anliegen des
Kantons Tessin im Rahmen der Revision des Fernmeldegesetzes aufgenommen werden
könne. Eine Minderheit Abate (fdp, TI) beantragte hingegen, Folge zu geben. In der
Ratsdebatte äusserten viele Stimmen Unterstützung für die Minderheit Abate, da ihnen
das Anliegen von grosser Wichtigkeit schien. Die kleine Kammer gab schliesslich mit 27
zu 13 Stimmen (ohne Enthaltungen) Folge. 
Im April 2017 entschied die KVF-NR ohne Gegenstimme, der Standesinitiative Folge zu
geben: Die Kommission erachte die Versorgung mit einem Hochbreitbandnetz als
zentral für die wirtschaftliche Entwicklung von Randregionen. Die Ausarbeitung eines
Erlassentwurfs könne im Zusammenhang mit der Beratung zur Revision des
Fernmeldegesetzes vorgenommen werden. 32

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.04.2017
NIKLAUS BIERI

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

La campagne a été marquée dès son démarrage par la division du PRD. Déjà lors des
débats aux chambres, plusieurs élus radicaux s’étaient distanciés du parti, estimant
l’initiative excessive et contraire à l’Etat de droit. Fer de lance du comité d’initiative, la
conseillère nationale Doris Fiala (prd, ZH) a d’ailleurs vertement critiqué les quatre
radicaux qui s’étaient abstenus lors du premier vote à la chambre basse, les jugeant
responsables de l’échec au parlement. Signe des vives tensions internes au parti, la
direction a décidé que l’assemblée des délégués voterait à bulletin secret pour
déterminer le mot d’ordre du parti, de sorte à protéger les minoritaires. À l’issue du
vote, les délégués ont décidé de soutenir l’initiative par 142 voix contre 57 et 17
abstentions. Loin de se résigner, les minoritaires, soit dix parlementaires fédéraux, des
anciens conseillers aux Etats et la section genevoise du PRD ont mené une campagne
très active. Les parlementaires, anciens et actuels, qui se sont engagés contre
l’initiative étaient Christine Egerszegi (AG), Erika Forster (SG), Kurt Fluri (SO), Rolf
Büttiker (SO), Dick Marti (TI), Olivier Français (VD), Hugues Hiltpold (GE), Corina
Eichenberger (AG), Christa Markwalder (BE), Peter Malama (BS), Thomas Pfisterer (AG),
Thierry Béguin (NE), Gilles Petitpierre (GE) et René Rhinow (BS). 33

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.11.2008
NICOLAS FREYMOND

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Fabio Abate (plr, TI) demande une sanction administrative au lieu d'une sanction pénale
dans l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP), en
cas de violation de l'obligation d'annonce par des employeuses et employeurs suisses
et des prestataires de services indépendants. Dans la loi sur les travailleurs détachés
(LDét), l'infraction à l'obligation d'annonce par les employeuses et employeurs
étrangers est punie par une sanction administrative. Pour les prestataires de services
indépendants et les employeuses  et employeurs suisses, l'OLCP prévoit une sanction
pénale au lieu d'une sanction administrative. Pour le parlementaire, il faut corriger
cette inégalité de traitement dans la poursuite des infractions à l'obligation d'annonce.
Il propose donc de remplacer la sanction pénale par la sanction administrative dans
l'OLCP. Cela permettrait également d'interdire aux entreprises ne payant pas le

POSTULAT
DATUM: 19.09.2018
DIANE PORCELLANA
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montant d'une sanction administrative d'offrir leurs services en Suisse pour une
période d'un à cinq ans. Le Conseil fédéral adhère à l'idée. Le Conseil des Etats adopte
le postulat. 34

Arbeitnehmerschutz

Le conseiller aux Etats Fabio Abate (plr, TI) demande la modification de l'art. 2 de la loi
sur les travailleurs détachés (LDét), afin que les employeurs étrangers détachant leurs
travailleurs en Suisse respectent les conditions salariales minimales prescrites par la loi
cantonale. Suite à l'acceptation de l'initiative populaire cantonale «Salviamo il lavoro in
Ticino», le Tessin révise sa loi sur le salaire minimal. Le parlementaire redoute que les
employeurs étrangers n'aient pas l'obligation de verser un salaire minimal à leurs
travailleurs détachés temporairement, si la portée de l'art. 2 de la LDét n'est pas
étendue. 
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Comme la nouvelle loi tessinoise
n'inclut pas les travailleurs détachés, il ne peut pas étendre le champ d'application de
la loi cantonale sur le salaire minimal dans une loi fédérale. 
Lors du passage au Conseil des Etats, la motion est acceptée par 33 voix contre 9 et 1
abstention. La CER-CN, par 13 voix contre 10 et 1 abstention, partage l'avis du Conseil
fédéral. Une minorité estime que les salaires minimaux cantonaux, comme mesures
efficaces contre le dumping salarial, doivent être étendus aux travailleurs détachés. Le
Conseil national suit l'avis de l'autre chambre par 97 voix contre 87 et 2 abstentions. La
demande a été soutenue par les groupes UDC, vert'libéral, radical-libéral et PBD. 35

MOTION
DATUM: 21.03.2019
DIANE PORCELLANA

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Ende Mai 2013 hatte der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft und den Entwurf
zum Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) unterbreitet. Das
neue Gesetz soll die Voraussetzungen für die Bearbeitung der Daten des elektronischen
Patientendossiers regeln. Dies gilt als Meilenstein bezüglich der Umsetzung der
„Strategie eHealth Schweiz“ und bedeute eine wichtige Massnahme für die
Weiterentwicklung des Schweizer Gesundheitssystems, so die Landesregierung. Im
Gesetz werden die Rahmenbedingungen für die Bearbeitung von Patientendaten
gesetzt. Elektronische Patientendossiers sollen die Qualität der Behandlungsprozesse
verbessern, die Patientensicherheit erhöhen und die Effizienz des Gesundheitssystems
steigern. Die Dossiers dienen Gesundheitsfachpersonen für einen einfachen
Datenaustausch, sie können aber auch den Patienten selbst zur Einsicht ihrer Einträge
bereitgestellt werden. Wichtig ist, dass das Führen eines elektronischen
Patientendossiers für die Patientinnen und Patienten freiwillig ist. Dieser Grundsatz gilt
auch für die Gesundheitsfachpersonen und ihre Einrichtungen. Einzig
Leistungserbringer nach KVG, die ihre Leistungen zulasten der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung abrechnen, sind verpflichtet, elektronische Dossiers zu
führen. Als Starthilfe wird der Bund die für die Kommunikation notwendigen zentralen
technischen Komponenten betreiben und die Einführung und Verbreitung des
elektronischen Patientendossiers informierend und koordinierend unterstützen.
Zudem will der Bund den Aufbau und die Zertifizierung von Gemeinschaften und
Stammgemeinschaften während drei Jahren durch Finanzhilfen unterstützen. Als
Gemeinschaft ist in diesem Zusammenhang der organisierte Zusammenschluss von
Gesundheitsfachpersonen und deren Einrichtungen umschrieben. Dazu beantragt der
Bundesrat mit der Botschaft einen Verpflichtungskredit von CHF 30 Mio. Nicht gedeckt
werden jedoch jene Kosten, die den Gesundheitsfachpersonen und ihren
Einrichtungen durch die Anpassung ihrer Praxis- und Klinikinformationssysteme
entstehen. Mit einer Anpassung der Tarife der ambulant tätigen
Gesundheitsfachpersonen erhofft sich der Bundesrat, dass sich möglichst viele
Arztpraxen, Apotheken, Spitexorganisationen usw. einer Gemeinschaft oder einer
Stammgemeinschaft anschliessen.
Mitte 2014 wurde die Vorlage im Parlament beraten, als Erstrat äusserte sich der
Ständerat dazu. Die vorberatende SGK beantragte nicht nur einstimmig auf die Vorlage
einzutreten, sondern empfahl sie dem Rat ebenso deutlich zur Annahme. Sowohl
Christine Egerszegi (fdp, AG) als auch Urs Schwaller (cvp, FR), beide Mitglieder der SGK,
betonten in ihren Wortmeldungen, dass das Rahmengesetz längst überfällig sei – man
vollziehe lediglich, was seit geraumer Zeit Realität im Gesundheitswesen sei. Zwar sei
eine auf doppelte Freiwilligkeit fussende Einführung nicht als Königsweg zu sehen,
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deswegen müsse man aber nicht das gesamte Gesetz in Frage stellen. Kritik wurde an
der Kostenbeteiligung des Bundes angebracht, welche an die gleiche Leistung der
Kantone gebunden ist. Bedenken hinsichtlich Datenschutz und -sicherheit wurden
ebenfalls geäussert, nicht genug jedoch, um nicht auf das Geschäft einzutreten:
Einstimmig wurde die Detailberatung im Ständerat aufgenommen. Die Kommission
hatte einige Änderungsanträge formuliert, die im Wesentlichen den Wortlaut des
Gesetzes anpassten und inhaltlich keine substanziellen Änderungen bedeuteten. Diese
wurden alle vom Ratsplenum gutgeheissen. Wichtig war vor allem eine genaue
Eingrenzung der Anwendbarkeit und des Umgangs mit den Patientendaten – wo immer
möglich wurde präzisiert, dass diese nur im Gesundheitsbereich verwendet werden
dürfen. Mit 37 Stimmen verabschiedete die kleine Kammer das Gesetz einstimmig und
überliess es damit der Behandlung durch den Nationalrat, der erst 2015 dazu tagen
wird. Der dazugehörige Bundesbeschluss über Finanzhilfen nach dem Bundesgesetz
über das elektronische Patientendossier wurde ebenfalls einstimmig angenommen.
Beide Vorlagen nahmen auch die Hürde für die Ausgabenbremse. 36

Aufgrund einer im Jahr 2014 Folge geleisteten parlamentarischen Initiative Egerszegi
(fdp, AG) wurde eine Anpassung im Bundesgesetz über die Neuordnung der
Pflegefinanzierung angestossen. Grund für den Vorstoss waren unklare Regelungen im
seit Anfang 2011 in Kraft stehenden Gesetz, wobei vor allem die Restfinanzierung von
Pflegekosten betroffen war. Mithilfe der verlangten Teilrevision soll die Zuständigkeit
für die Restfinanzierung von Pflegeleistungen für ausserkantonale Patientinnen und
Patienten im stationären und ambulanten Bereich geregelt, die Freizügigkeit unter
anerkannten Leistungserbringern gewährleistet sowie eine bessere und transparente
Abgrenzung der Pflegekosten von den Betreuungskosten vorgenommen werden.
Entsprechendes war von anderen Sozialpolitikerinnen bereits in weiteren Vorstössen
gefordert worden. Im Vorfeld hatte die SGK des Ständerates bereits Abklärungen
innerhalb der Gesundheitsdirektorenkonferenz vornehmen lassen, diese konnte sich
jedoch schliesslich nicht auf eine Version festlegen. Diese Uneinigkeit war ein
mitentscheidender Grund für die Initiative. Nachdem beide Kommissionen für
Gesundheit und soziale Sicherheit der Initiative Folge gegeben haben, dürften sich die
entsprechenden Mängel nun beheben lassen. Hintergrund bleibt das Bestreben des
Gesetzgebers, dass kein Patient wegen einer Pflegebedürftigkeit sozialhilfeabhängig
wird, weswegen der Selbstbehalt bei den Pflegekosten in Pflegeheimen beschränkt
wurde. Die Folge waren fallweise sehr hohe Betreuungskosten, die die Patienten um ein
Vielfaches belasten, weil mangels Transparenz viele Pflegeleistungen als
Betreuungsleistungen deklariert worden seien. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.07.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Nachdem die Änderung des Transplantationsgesetzes in beiden Räten in der ersten
Beratung bezüglich der grundsätzlichen Ausgangslage für die Organspende zahlreiche
Wortmeldungen ausgelöst hatte, gab es für die Differenzbereinigung noch wenige
offene Punkte. Die SGK des Ständerates beharrte denn auch nicht auf der eigenen
Fassung und brachte sich in drei von vier Differenzen auf eine Linie mit der grossen
Kammer. Sprecherin Egerszegi (fdp, AG) gelang es, die Beratung speditiv zu gestalten. Es
blieb schliesslich bei einer Differenz; sie wurde vom Plenum bestätigt. Es ging im
entsprechenden Passus um Strafmasse bei Vergehen im Zusammenhang mit
Organspenden. Der Nationalrat hatte die Bestimmung um die Möglichkeit erweitert,
auch Gefängnisstrafen von bis zu sechs Monaten zu verhängen. Dies widerspreche
jedoch der generellen Neuausrichtung im Strafgesetzbuch, in dem inzwischen kurze
Gefängnisstrafen aufgehoben und durch Geldstrafen ersetzt worden sind. Damit ging
das Geschäft zurück in die Volkskammer. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Obligatorium, ja oder nein? Diese Frage hatten sich die Standesvertreterinnen und
Standesvertreter Anfang Juni zu stellen, als es um das Bundesgesetz über das
elektronische Patientendossier ging. Entgegen bundesrätlicher Skizze und
ständerätlichem Beschluss hatte der Nationalrat die Einführung der elektronischen
Patientendossiers obligatorisch erklärt. Zwar nur für die Leistungserbringer und nicht
für die Patientinnen, aber es schien in den Augen der Volksverteterinnen und
Volksvertreter der einzige Weg zu sein, mit dieser Massnahme auch den gewünschten
Effekt einer verbesserten und günstigeren Gesundheitsversorgung zu erzielen.

Bevor dies jedoch angesprochen werden konnte, galt es sich der ersten Differenz
anzunehmen. Es ging darin um die Kompetenzen des Datenzugriffs und der
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Datenbearbeitung durch Personen im Dienst von Dritten mit einem Auftrag vom
Gemeinwesen („im öffentlich-rechtlichen Bereich tätige Personen”). Umstritten war, ob
dies in der Bundesgesetzgebung geregelt werden solle oder nicht doch auf kantonaler
Ebene. Die SGK des Ständerats wollte mehrheitlich an der früheren Fassung festhalten
und diesen Passus offen lassen. Dagegen gab es einen Antrag Eder (fdp, ZG), der die
Variante des Nationalrats übernehmen wollte. Die Nicht-Regelung führe zu
Rechtsunsicherheit: Wenn die Gesetzgebung den Kantonen übergeben würde – „man
wisse das aus der Erfahrung” –, dann würden einige Kantone mangelhaft legiferieren,
andere gar nicht und wenn, gäbe es bestimmt 26 unterschiedliche Gesetze. Unter
anderem des Datenschutzes wegen sei die unkomplizierte Lösung des Nationalrates zu
unterstützen. Das war der springende Punkt: So fragte Christine Egerszegi (fdp, AG), wer
dann tatsächlich diesen Datenzugriff erhielte. Sie wolle als Patientin nicht, dass das (zu)
viele Personen oder Stellen seien. Es entwickelte sich eine Art ad-hoc Diskussion zu
diesem Punkt, da er in der SGK selbst nicht diskutiert worden war. So lautete die
Kommissions-Mehrheitsmeinung auf Festhalten am eigenen, ursprünglichen Votum; die
Anpassung sei also wegzulassen. In der Abstimmung dazu wurde keine Version
bevorzugt: Mit 21 zu 21 Stimmen und 2 Enthaltungen war der Rat unentschieden.
Ususgemäss entschied Ständeratspräsident Hêche (sp, JU) mit seinem Stichentscheid
im Sinne der Kommission, die Präzisierung des Nationalrates wurde damit also wieder
gestrichen.
Zur obligatorischen Umsetzung der elektronischen Dossiers gab es jedoch keine echte
Debatte. Die Kommission beantragte, am früheren Beschluss – der doppelten
Freiwilligkeit – festzuhalten. Hauptargument war, dass man das Gesetz schnell
verabschieden wollte. Diese Korrektur des nationalrätlichen Entscheids war im Plenum
unbestritten. Der Entwurf ging zurück in die grosse Kammer. 39

In der Herbstsession befasste sich der Ständerat mit einem Gesetzesentwurf, der aus
einer 2014 angenommenen parlamentarischen Initiative Egerszegi (fdp, AG)
hervorgegangen war. Die Initiantin machte sich für eine bessere Regelung der
Restfinanzierung von Pflegeleistungen stark, wobei sie den Fokus auf die Freizügigkeit
unter anerkannten Leistungserbringern legte. 
Die SGK des Ständerats hatte sich nach Folgegeben der Initiative mit der Vorlage
befasst und einen Entwurf vorgelegt, der Artikel 25 des KVG betrifft. Dort soll geregelt
werden, dass der Wohnsitzkanton der versicherten Person für die Restfinanzierung
zuständig sein soll und dass der Aufenthalt in einem Pflegeheim keine neue
Zuständigkeit begründet. Diese Regelung orientiert sich am ELG, wo diese
Kostenaufteilung ebenso vorgesehen ist und zu einer markanten Abnahme von
Zuständigkeitsstreitigkeiten geführt hat. 
Den Beratungen in den beiden Räten ging eine Vernehmlassung voraus, worin die
vorgeschlagene Gesetzesänderung auf grosse Zustimmung stiess, gleichzeitig aber als
zu wenig weit gehend kritisiert wurde. Negativ äusserten sich die Verbände der
Leistungserbringer, die in der Neuregelung einen erhöhten Verwaltungsaufwand
orteten. Versicherer und Parteien sowie auch Patientenorganisationen zeigten sich
offen gegenüber der Revision. Ihre einzige Befürchtung war, dass Patientinnen und
Patienten finanziell belastet würden, falls die ausserkantonal erbrachten
Pflegeleistungen teurer seien als die vom Wohnsitzkanton festgelegten Tarife. 
Im Ständerat war die Vorlage unbestritten. SGK-Sprecherin Pascale Bruderer (sp, AG)
legte den Sachverhalt dar und stellte fest, dass damit eine Gesetzesänderung
präsentiert werde, die «sicherstellen soll, dass in jedem Fall klar ist, welcher Kanton für
die Restfinanzierung von Pflegeleistungen zuständig ist, die ambulant oder in einem
Pflegeheim erbracht werden.» Gesundheitsminister Berset unterstützte mit seinem
Votum das Vorhaben und beantragte dessen Annahme; ein Antrag, dem das Plenum
folgte: Der Entwurf wurde dem Nationalrat  mit 40 Stimmen einstimmig zur
Weiterbehandlung überwiesen. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Nachdem der Ständerat die Umsetzung der parlamentarischen Initiative Egerszegi (fdp,
AG) zur Regelung der Restfinanzierung von Pflegeleistungen einstimmig nach Entwurf
der SGK-SR und im Sinne der Regierung dem Nationalrat überwiesen hatte, kam dieser
in der Wintersession 2016 dazu, die Vorlage zu behandeln. Auch im Nationalrat war der
Handlungsbedarf nach wie vor unbestritten, dennoch gab es einen Änderungsantrag der
SGK-NR. Mit 15 zu 5 Stimmen beantragte sie, den Gesetzesartikel noch um einen Satz zu
ergänzen. So sei zwar mit dem ständerätlichen Vorschlag geregelt worden, wie die
Kosten aufgeteilt würden, nicht aber, wie die Höhe der Kosten bemessen werde. Mit
der Ergänzung, wonach «die Regelungen der Restfinanzierung des Standortkantons»
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gelten sollten, wollte die Kommission diesen Aspekt auch noch abdecken. Der
Wohnsitzkanton der Patientinnen und Patienten würde so zwar weiterhin die Kosten zu
tragen haben, diese würden jedoch nach den Regeln des Standortkantons festgelegt. So
könne vermieden werden, dass ungedeckte Restkosten verblieben, die unter
Umständen wieder den Patientinnen und Patienten zur Last fielen. Die Meinung, dass
diese weiterreichende Lösung zu bevorzugen sei, teilten nicht nur alle
Fraktionssprecherinnen und -sprecher, sondern sodann auch das Plenum, welches das
Geschäft nach neuem Entwurf und nun mit einer Differenz einstimmig mit 165 Stimmen
dem Ständerat zur Wiedererwägung zurückgab. 41

Ärzte und Pflegepersonal

Die 2012 akzentuierte Zunahme von Ärzten, welche den Antrag stellten, ihre Leistungen
über das Krankenversicherungsgesetz (KVG) abrechnen zu lassen, blieb im Berichtsjahr
auf der Agenda der Räte. Nachdem im Vorjahr je ein Postulat Rossini (sp, VS) und Cassis
(fdp, TI) in ebendieser Angelegenheit überwiesen worden war, sah sich der Bundesrat
genötigt zu handeln und legte eine Botschaft zur Änderung des KVG vor. Darin
beantragte die Regierung die vorübergehende Wiedereinführung der
bedarfsabhängigen Zulassung. Vordringlich galt es eine per Ende 2011 ausgelaufene
Bestimmung zu erneuern, womit die Zulassungsbegrenzung vorübergehend wieder
eingeführt werden soll. Die 2001 in Kraft getretene Zulassungsbegrenzung für
Leistungserbringer war 2011 nicht mehr erneuert worden. Zwar war eine Verlängerung
im Rahmen der Änderung des KVG im Zusammenhang mit den integrierten
Versorgungsnetzen („Managed Care“) angedacht worden, mit der Ablehnung durch die
Stimmberechtigten im Juni 2012 liess sie sich aber nicht umsetzen. Diese Lücke führte
dazu, dass die Kantone über kein Instrument mehr verfügten, um das Angebot im
ambulanten Bereich zu steuern. Die vom Bundesrat beantragte
Zulassungsbeschränkung soll auf drei Jahre terminiert werden. Damit soll es zum einen
ermöglicht werden, die Auswirkungen der Aufhebung der Zulassungsbeschränkung
zwischen dem 1. Januar 2012 und dem Inkrafttreten der vorliegenden Änderung zu
untersuchen. Zum anderen können in der Zwischenzeit Bestimmungen vorbereitet
werden, welche die Kosten längerfristig eindämmen. Der Bundesrat wollte angesichts
des Masterplans „Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung“ sowie der
Volksinitiative „Ja zur Hausarztmedizin“ nicht auf die zuletzt angewandte Fassung der
Zulassungsbeschränkung zurückkommen, sondern schlug eine leicht abgeänderte
Version vor: Einerseits sollen Leistungserbringer im Bereich der Grundversorgung nicht
mehr von der Zulassungssteuerung ausgeschlossen sein, andererseits sollen
entsprechende Übergangsbestimmungen jedoch sicherstellen, dass die Zulassung von
Personen, die bereits vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung zulasten der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig waren, nicht eingeschränkt werden
kann. Mit einer raschen Umsetzung dieser Gesetzesänderung sollen die in Bedrängung
geratenen Kantone die erforderlichen rechtlichen Instrumente erhalten, um die
Zulassungen zu steuern. Der Bundesrat versprach sich davon eine bessere Steuerung
der Kostenentwicklung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, was sich
auch auf die Finanzen von Bund und Kantonen positiv auswirken könne. Im Parlament
war die als dringlich zu behandelnde Vorlage enorm umstritten.

Im Nationalrat, welcher sich im März zuerst damit befasste, beantragte eine Minderheit
bürgerlicher Kommissionsmitglieder um Nationalrat de Courten (svp, BL)
Nichteintreten. Eine weitere, ähnlich zusammengesetzte Minderheit Cassis (fdp, TI)
wollte das Geschäft an den Bundesrat zurückweisen mit dem Auftrag, innert zwei
Jahren Alternativvorschläge zur Steuerung der ambulanten Medizin zu erarbeiten. Die
SVP erachtete die Massnahme als rechtsstaatlich bedenklich und erkannte darin eine
ungebührliche Verschleierungspolitik. Von Seiten der FDP wurde gefordert, endlich
eine kluge Strategie zu entwickeln. Die bis anhin gefahrene Politik mit mehreren
Verlängerungen des 2001 eingeführten Moratoriums wurde indes von allen Seiten
angeprangert. Die Ratslinke, welche die Vorlage unterstützte, bediente sich vor allem
föderalistischer Argumente. Den Kantonen müsse dieses Instrument zur Verfügung
gestellt werden damit jene Kantone, die das Problem zu vieler Gesuche um
Praxisbewilligung kennen, handeln können. Kantone, die nicht mit der Problematik
konfrontiert seien, wären auch nicht zum Handeln verpflichtet, so Nationalrätin Fehr
(sp, ZH). Dass sich nicht alle Kantone in der gleichen Ausgangslage befanden, liess sich
in den verschiedenen Voten gut erkennen. Eintreten wurde schliesslich mit 106 zu 74
Stimmen deutlich beschlossen. Der Minderheitsantrag um Rückweisung scheiterte mit
89 zu 94 Stimmen jedoch nur knapp. Die Detailberatung war in der Folge weniger
umstritten. Zwei Kommissionsanträge wurden beschlossen. Einerseits sollte der
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Zulassungsstopp nur auf Ärztinnen und Ärzte angewandt werden, und nicht auf
Apotheker. Andererseits beschränkten die Räte eine vom Bundesrat noch offen
formulierte Frist auf Verfall der Zulassung bei Nicht-Einlösung auf sechs Monate. Die
damit geschaffene Abweichung vom Bundesratsentwurf wird die Ständekammer
beurteilen müssen. Ein Antrag Ingold (evp, ZH) wurde sehr deutlich angenommen:
Dieser wollte den Bedürfnisnachweis für Personen, welche mindestens fünf Jahre an
einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben, aufheben.
Dagegen soll ein Bedürfnisnachweis für praktische Ärztinnen und Ärzte, die über keinen
anderen Weiterbildungstitel verfügen, eingeführt werden. Damit sollte eine
entscheidende Schwäche der neuen Zulassungsregulierung ausgemerzt werden,
nämlich diejenige, dass schlechter qualifizierte Ärztinnen und Ärzte direkt aus dem
Ausland eine Praxistätigkeit aufnehmen könnten. In der Gesamtabstimmung wurde die
Vorlage mit 103 zu 76 Stimmen überwiesen, wobei sich nach wie vor FDP- und SVP-
Vertreter dagegen stellten.

Der Ständerat behandelte das Geschäft nur eine Woche später. Zwar sprach sich die
Mehrheit der SGK für Eintreten aus, jedoch mit dem Antrag, das Geschäft sogleich an
den Bundesrat zurückzuweisen. Die Regierung solle eine definitive Lösung
präsentieren, welche unter anderem auch eine Lockerung des Vertragszwangs vorsehen
würde. Eine Minderheit Eder (fdp, ZG) war für Nichteintreten. Stattdessen sei eine
langfristige, zukunftsorientierte und nachhaltige Lösung, welche allen Beteiligten
Sicherheit bringt, gefragt. Eine zweite Minderheit Schwaller (cvp, FR) sprach sich für
Eintreten ohne Rückweisung aus. Der Rückweisungsantrag wurde in der Kommission
schliesslich mit einer knappen Mehrheit gefasst. Ein erster wichtiger Grund liege darin,
dass seit zwölf Jahren eingesetztes dringliches Bundesrecht nicht mehr tatsächlich als
solches gelten könne, so das Empfinden der SGK. Die Kommission verlangte darum eine
rasche Antwort des Bundesrates auf die seit Jahren bestehenden Probleme und wollte
mit der Rückweisung den entsprechenden Druck aufrechterhalten. Diese Begründung
stützte sich auch auf ein Versprechen von Bundesrat Berset, der in der Kommission
festgehalten hatte, dass eine definitive Vorlage per Ende 2013 geplant sei. Die
Eintretensdebatte war langwierig und stellte auch den vom Nationalrat gefassten
Beschluss infrage, da er möglicherweise gegen die Personenfreizügigkeit verstosse
durch die Diskriminierung ausländischer Ärzte. Das Ratsplenum war mit 27 zu 17
Stimmen für Eintreten, wurde sich jedoch nicht einig über den Antrag Schwaller.
Ratspräsident Lombardi (cvp, TI) entschied beim Stichentscheid im Sinne der
Minderheit. Damit war Eintreten beschlossen, die Rückweisung wurde abgelehnt und
die Kommission musste die Detailberatung nachholen. Bis zur Ständeratsdebatte in der
Sommersession hatte die SGK mehrere Expertisen eingeholt: Sie informierte sich über
die Anpassungen des Nationalrates und deren Vereinbarkeit mit der
Personenfreizügigkeit, über die Übereinstimmung des Bundesratsentwurfs mit der
Verfassung und über die Auswirkungen des früheren Systems der
Zulassungsbeschränkung. In der Kommission halte sich der „Enthusiasmus gegenüber
der wiederaufgenommenen vorübergehenden Zulassungsbeschränkung im Rahmen“, so
Sprecherin Egerszegi (fdp, AG). Die Frage, was nach erneuter Aufhebung der
Beschränkung in drei Jahren folgen wird, erschien auch den Ständeräten prioritär. Es
wurde jedoch auch betont, dass es bei dieser Vorlage darum gehe, dass die Kantone die
Leistungserbringer bestimmen und deren Zulassung an Bedingungen knüpfen können.
Spreche sich die Regierung eines Kantons dagegen aus, die Zulassung ihrer
Leistungserbringer an bestimmte Bedingungen zu knüpfen, so ändere sich auch nichts.
Aufgrund zweier Bittschreiben der Grenzkantone Genf und Tessin, die dringlichen
Massnahmen zu unterstützen und in Hinblick auf die Funktion der Ständekammer,
beantragte die SGK die Annahme des Geschäfts. Gegenüber dem Nationalrat wurden
während der Detailberatung zwei Differenzen geschaffen: Die Abhängigkeit eines
Bedürfnisnachweises soll nur von den Weiterbildungstiteln abhängen und nicht
zusätzlich von einer Mindestanstellung an einer schweizerischen Institution. In dieser
Hinsicht wollte die Kommission dem Bundesrat folgen. Eine Minderheit Rechsteiner (sp,
SG) schlug erfolglos als Kompromiss eine kürzere Mindestanstellung von drei Jahren vor
(gegenüber den im Nationalrat gemäss Bundesratsentwurf beschlossenen fünf Jahren).
Zur Kriterienfestlegung für den Bedürfnisnachweis nahm der Nationalrat die Fassung
des Bundesrates an: Die Regierung selbst solle die Kriterien beschliessen. Im Gegensatz
zur Exekutive wollte die SGK des Ständerates jedoch das Mitspracherecht der Kantone
im Gesetz niederschreiben. Diese Änderung wurde gegen eine Minderheit Stöckli (sp,
BE), welche den Bundesratsentwurf unterstützen wollte, angenommen. Eine
redaktionelle Anpassung über Inkrafttreten des Gesetzes wurde zwangsläufig
verabschiedet, da der ursprünglich festgelegte Zeithorizont trotz Dringlichkeit nicht
eingehalten werden konnte. 
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In der Differenzbereinigung standen sich die oben genannten Divergenzen gegenüber.
Bei der Festlegung der Erforderlichkeit eines Bedürfnisnachweises übernahm die SGK
des Nationalrates den Vorschlag Rechsteiner (sp, SG), welcher im Ständerat knapp
durchgefallen war. Sie beantragte damit ihrem Plenum die Forderung nach drei Jahren
Anstellung an einer schweizerischen Weiterbildungsstätte und ging selbst einen
Kompromiss gegenüber dem zuvor gefassten Nationalratsbeschluss von fünf Jahren ein.
Mit 102 zu 77 Stimmen wurde dies im Rat angenommen. In der Frage, wer die
Kompetenz der Kriterienfassung erhalten soll, schuf der Nationalrat wieder eine
Differenz zum Ständerat. Die Kantone seien laut Fassung des Nationalrats anzuhören,
jedoch nicht einzubeziehen. Dieser redaktionellen Änderung fügte sich der Ständerat.
Auch mit der Bedingung, drei Jahre in der Schweiz gearbeitet haben zu müssen, zeigte
sich die ständerätliche SKG schliesslich einverstanden. Angesichts der hohen
Zustimmung, mit welcher der Nationalrat an dieser zeitlichen Bedingung festgehalten
hatte, schien es ihr angezeigt, einzulenken – wenngleich Sprecherin Egerszegi (fdp, AG)
nicht umhin kam, den dadurch entstehenden Konflikt mit der Personenfreizügigkeit zu
erwähnen. Den jeweiligen Mehrheitsanträgen folgte das Ratsplenum, womit das
Geschäft zum Abschluss gebracht werden konnte. Am Ende der Beratungen bekräftigte
Nationalrat Stahl (svp, ZH) Namens der SVP-Fraktion nochmals deren Ablehnung gegen
die Vorlage. Sie widerspreche dem freiheitlichen und liberalen Geist des Berufes des
Arztes und diese zwölf Jahre, während denen der Ärztestopp gegolten hatte, seien in
Sachen Kostenexplosion im Gesundheitswesen wenig erfolgreich gewesen. Dennoch
erklärten beide Kammern noch in der Sommersession das Geschäft mit 115 zu 79 und 27
zu 15 Stimmen als dringlich und verabschiedeten es mit 107 zu 77, respektive mit 28 zu
16 Stimmen, wobei die bürgerlichen Fraktionen jeweils unterlagen. Das abgeänderte
Gesetz trat per 1. Juli 2013 in Kraft und gilt bis zum 30. Juni 2016. 42

Epidemien

Seit Ende 2010 war die Revision des Epidemiengesetzes (EpG) hängig. Nach der
Lungenkrankheit SARS im Jahr 2003 und den H1N1-Grippewellen im Jahr 2009 befand
der Bundesrat eine Anpassung des Gesetzes für notwendig, um Epidemien schneller zu
erkennen, besser zu überwachen und effizienter zu bekämpfen, sowie um
übertragbaren Krankheiten besser vorzubeugen. Unter Federführung des Bundesamts
für Gesundheit waren nationale Programme, darunter ein Impfprogramm, erarbeitet
worden. Darüber hinaus wurde vorgesehen, dass Massnahmen zur Erhöhung des
Gesundheitsschutzes (wie Quarantäne, Veranstaltungsverbot usw.) beschlossen werden
können, und dass die Zusammenarbeit mit dem Ausland besser auf die internationalen
Gesundheitsvorschriften abgestimmt werden soll. Ferner stellte der Bundesrat fest,
dass das geltende Epidemiengesetz aus fachlicher und rechtlicher Sicht den
veränderten Anforderungen nicht mehr gerecht wurde. Im Gesetz fehlten etwa
Bestimmungen zur Vorbereitung auf neue Bedrohungen, zudem seien die
Bestimmungen zur Bewältigung einer gesundheitlichen Notlage insgesamt lückenhaft
und zu unspezifisch. Im Nationalrat war Eintreten unbestritten. In der Detailberatung
Anfang Jahr wurden gleichwohl etliche Bestimmungen besprochen und mit
Minderheitsanträgen bekämpft. Wichtigster Kontrapunkt war die Frage um einen
möglichen Impfzwang. Der Gesetzesentwurf sah vor, dass der Bund in besonderen
Situationen Impfungen für gefährdete oder exponierte Personen wie z.B.
Pflegepersonal anordnen kann. Eine Kommissionsminderheit um Nationalrätin
Estermann (svp, LU) bekämpfte diesen Passus mit der Begründung, dass dies ein
erheblicher Eingriff in die persönliche Freiheit sei. Dieser Argumentation schlossen
sich zahlreiche Gegner an. Gegenteilig sprachen sich die Befürworter aus, welche die
öffentliche Gesundheit höher gewichteten. Sie sahen im entsprechenden
Gesetzesartikel zudem eher eine Pflicht denn einen Zwang: Niemand würde gegen
seinen Willen zwangsgeimpft. Eine Relativierung oder Streichung der Impfpflicht wurde
schliesslich abgewiesen. Ein weiterer Minderheitsantrag Baettig (svp, JU) konnte
hingegen dank eines Schulterschlusses zwischen SVP und SP durchgebracht werden:
Kantone dürfen Impfungen nicht mehr wie bis anhin anordnen, sondern nur noch
vorschlagen und empfehlen. Eine weitere Änderung des bundesrätlichen Entwurfs
wurde durch eine Minderheit Stahl (svp, ZH) erfolgreich vorgenommen. Der Bund muss
sich demnach an den Kosten für angeordnete Massnahmen im internationalen
Personenverkehr, vollzogen durch Transportunternehmen, beteiligen. In der
Gesamtabstimmung wurde die Gesetzesvorlage mit 154 zu 4 Stimmen angenommen.
Eintreten war auch im Ständerat unbestritten. Auch in der kleinen Kammer war das
Impfobligatorium Gegenstand von Diskussionen. Eine Kommissionsminderheit Maury
Pasquier (sp, GE) wollte den kritischen Passus streichen, was jedoch auch in diesem
Ratsplenum mit 9 zu 20 Stimmen scheiterte. Entgegen dem Nationalrat wurde jedoch
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ein mögliches Impfobligatorium, welches von den Kantonen verfügt werden konnte, mit
17 zu 11 Stimmen angenommen. Dies sei jedoch ebenfalls nicht als Zwang zu verstehen,
gab Kommissionssprecherin Egerszegi (fdp, AG) in der Debatte an. Überdies sei diese
Anordnung nur in besonderen, ausserordentlichen Lagen möglich. Weitere Differenzen
zum Erstrat ergaben sich in einer Bestimmung über die Zusammensetzung der
Eidgenössischen Kommission für Impffragen und bei der Frage nach der
Kostenbeteiligung des Bundes, wie sie vom Nationalrat beschlossen worden war.
Hierbei folgte der Ständerat dem Entwurf des Bundesrates. In der Gesamtabstimmung
wurde Mitte Jahr die Vorlage mit 29 zu 2 Stimmen ebenfalls deutlich angenommen. In
der Herbstsession folgte eine erste Sitzung zur Differenzbereinigung im Nationalrat,
wobei zwei Bestimmungen umstritten blieben. Dem vom Ständerat eingebrachten,
durch die Kantone durchsetzbaren Impfobligatorium folgte der Nationalrat mit 88 zu 79
Stimmen. Bei der Frage der Kostenbeteiligung an Transportunternehmen hielt der
Nationalrat hingegen mit 89 zu 82 Stimmen an seiner Haltung fest. In der nach wie vor
bestehenden Differenz zur Entschädigungsfrage wurde im Ständerat ein
Kompromissantrag vorgeschlagen, wonach ausserordentliche Auslagen übernommen
werden, falls diese für die betroffenen Unternehmen zu einer unzumutbaren Belastung
führen würden. Diesem schloss sich der Nationalrat an. In den Schlussabstimmungen
wurde das EpG Ende September mit 149 zu 14 Stimmen im Nationalrat (25 Enthaltungen)
und mit 40 zu 2 Stimmen im Ständerat (3 Enthaltungen) deutlich angenommen. 43

Suchtmittel

Anfang 2012 hatte der Bundesrat seine Botschaft zur Totalrevision des Alkoholgesetzes
vorgelegt. Das gegenwärtig gültige Gesetz stammt aus dem Jahr 1932 und entspricht
trotz vieler Teilrevisionen den heutigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Bedingungen nicht mehr. Das Alkoholgesetz soll in der neuen Fassung durch zwei
Erlasse ersetzt werden: einem neuen Spirituosensteuergesetz und einem
Alkoholhandelsgesetz. Normen über die Verbrauchssteuern, den Import von Ethanol –
bis anhin in der alleinigen Kompetenz des Bundes – und die Reallokation von mehreren
Bewilligungen gehen im neuen Spirituosensteuergesetz (SpStG) auf; Regelungen über
den Handel und den Ausschank von alkoholischen Getränken und die Werbung werden
im neuen Alkoholhandelsgesetz (AlkHG) vereint. Neu wird im AlkHG auch ein
sogenanntes Nachtregime umschrieben, welches in der Nacht anwendbare
Massnahmen subsumiert. Damit sollen Billigstpreisangebote in Zeiten verunmöglich
werden, in der sich der problematische Alkoholkonsum mutmasslich abspielt. Überdies
sollen gesetzliche Grundlagen für Testkäufe geschaffen werden, um Unsicherheiten
über die Frage ihrer Zulässigkeit zu beenden. Das AlkHG soll eine schweizweit
einheitliche Grundlage zur Regulierung des Handels mit alkoholischen Getränken
schaffen, wobei den Kantonen zugestanden wird, weitergehende Bestimmungen
vorzusehen. Das bereits 2010 durchgeführte Vernehmlassungsverfahren stellte der
Gesetzesrevision mehrheitlich gute Noten aus. Die Vernehmlasser liessen sich jedoch in
zwei Lager einteilen: Während Städte und Gemeinden die Änderungen begrüssten und
die Präventionsmassnahmen zum Teil sogar als zu schwach empfanden, stellten sich
Kreise der Wirtschaft vor allem gegen das AlkHG. Das SpStG wurde mit seiner
Liberalisierung des Ethanolmarktes mehrheitlich gutgeheissen, gleichwohl gab es Kritik
zur Höhe der Spirituosensteuern.

Im März des Berichtsjahres wurden die beiden Gesetzesvorlagen im Ständerat  als
Erstrat behandelt. Dessen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) hatte in
beiden Fällen ohne Gegenstimmen dem Rat Eintreten beantragt. Die Eintretensdebatte
war geprägt von zahlreichen Voten, welche die Berechtigung der Gesetzesvorlage
unterstrichen. Inhaltlich bewegte das neue Spirituosensteuergesetz stärker als das
Alkoholhandelsgesetz. Drei Punkte wurden wiederholt vorgebracht: Es herrschte
Einigkeit über eine Zunahme exzessiven Alkoholkonsums, insbesondere unter
Jugendlichen. Als problematisch wurden vor allem Hospitalisierungen aufgrund von
Alkoholvergiftungen betrachtet, welche nicht nur gesundheitsschädigend sind, sondern
auch hohe Kosten zur Folge haben. Ein zweites Thema war der Schutz einheimischer
Alkoholproduzenten, und als dritter Punkt wurde das Verhältnis zwischen Restriktion
und Repression diskutiert, vorwiegend jedoch unter der Maxime einer griffigen
Präventionswirkung. Einige Votanten forderten Einzelmassnahmen, wie beispielsweise
Ständerat Levrat (sp, FR), welcher sich für ein Verbot des Verkaufs von hochprozentigen
Alkoholprodukten zu Billigstpreisen einsetzte. Seitens der SGK des Ständerates äusserte
sich Sprecherin Egerszegi (fdp, AG). Sie betonte, dass im Sinne der öffentlichen
Gesundheit Handlungsbedarf bestehe. In ihrem Votum stellte sie fest, dass den
Kantonen entsprechende Mittel zugestanden werden müssten. Gleichzeitig sprach sie
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sich für eine sorgfältige Regulierung der Genussmittel aus, wobei einer Diskrepanz
zwischen der Behandlung illegaler Drogen und dem Missbrauch legaler Drogen
vorgebeugt werden müsse. Die Detailberatung war durch einen Minderheitsantrag
Baumann (cvp, UR) geprägt, welcher durch eine Ausbeutebesteuerung in Form eines
Rabattsystems die einheimischen Betriebe, namentlich kleine und mittlere
Brennereien, schützen wollte. Damit sollen ähnliche Bedingungen wie in Deutschland
und Österreich geschaffen werden. Die Änderung wurde mit 22 zu 13 Stimmen recht
deutlich gutgeheissen. Sie bedeutet einen neuen Artikel 17a mit der Festschreibung der
genannten Steuer sowie eine Anpassung sieben weiterer Artikel. Mit einem weiteren
Minderheitsantrag Levrat (sp, FR) sollte die Alkoholsteuer pro Liter reinen Ethanols von
bis anhin CHF 29 auf CHF 35 erhöht werden. Drei Franken davon sollten einen
Teuerungsausgleich bewirken, mit den weiteren drei Franken sollten Ausfälle aufgrund
der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Steuerbefreiungen ausgeglichen werden. Mit
dieser Massnahme sollte sichergestellt werden, dass der „Alkoholzehntel“ auf dem
bisherigen Niveau gehalten werden kann und die so generierten Gelder für die
Alkoholprävention in den Kantonen weiterhin ausreichen. Der Bundesrat hatte in
seinem Gesetzesentwurf keine Erhöhung vorgesehen. Der Status quo – der auch im
Gesetz weiterhin so belassen werden sollte – obsiegte in der Abstimmung mit 23 zu 21
Stimmen knapp gegen den Minderheitsantrag. Ein Minderheitsantrag Zanetti (sp, SO)
ging in eine ähnliche Richtung, stellte jedoch lediglich eine redaktionelle Änderung dar:
Der Bundesrat sollte verpflichtet werden, die Alkoholsteuer der Teuerung anzupassen,
und dies nicht nur „können“. Die „muss“-Formulierung unterlag im Plenum jedoch
ebenfalls mit 17 zu 24 Stimmen. Weitere Minderheitsanträge, unter anderem eine
Steuerbefreiung von bis zu zehn Litern des zum Eigengebrauch hergestellten Alkohols,
blieben chancenlos. In der Gesamtabstimmung wurde das SpStG mit 23 zu acht
Stimmen angenommen und mit den vorgenommenen Änderungen an den Nationalrat
überwiesen.

Die Detailberatung des Alkoholhandelsgesetzes (AlkHG) gestaltete sich ähnlich lebhaft.
Aufgrund eines ersten Gegenantrags befasste sich die kleine Kammer mit
Bestimmungen über die Werbung für alkoholische Getränke, wobei wie vom Bundesrat
vorgesehen und der Kommission gestützt, alkoholische Getränke im Allgemeinen und
Spirituosen als Erzeugnisse separat behandelt werden sollten. Eine Minderheit Levrat
(sp, FR) wollte dies explizit ausschliessen und generelle Erlasse zu alkoholischen
Getränken formulieren. Kommissionssprecher Graber (cvp, LU) räumte ein, dass die
Kommission versucht hatte, diese Vereinigung zu vollziehen, jedoch letztlich davon
absah, weil eine Vereinigung diverse Probleme nach sich gezogen hätte. Der
Minderheitsantrag unterlag klar, womit sich der Rat in diesem Punkt für die Version der
Regierung aussprach. Umstritten war auch eine Norm über die Weitergabe von Alkohol
an altersmässig nicht abgabeberechtigte Jugendliche. Ein entsprechender
Minderheitsantrag Keller-Sutter (fdp, SG) wollte das Verbot der Weitergabe von Alkohol
mit der Absicht, die Altersbeschränkung zu umgehen, aus dem Gesetz streichen. Sie
erachtete es als nicht vollziehbar, weil die Strafverfolgungsbehörden diese Absicht der
Weitergabe kaum beweisen könnten. Der Antrag war jedoch chancenlos. Ein weiterer
Minderheitsantrag Levrat (sp, FR) beinhaltete die Festsetzung eines Mindestpreises für
Alkohol. Diese Massnahme, welche vor allem im Sinne der Prävention von
Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen wirken sollte, führte zu einer längeren Debatte
um Verantwortlichkeit, Wirtschaftsfreiheit, tangierte Kundschaft und profitierende
Händler sowie über Einkaufstourismus im Falle eines billigeren Alkoholpreises im
benachbarten Ausland. Die Idee eines alkoholgehaltabhängigen Mindestpreises, der
unter Berücksichtigung des Schutzes der öffentlichen Gesundheit festgesetzt werden
soll, obsiegte mit 19 zu 18 Stimmen bei zwei Enthaltungen hauchdünn. Weiter sprach
sich der Ständerat entgegen dem Kommissionsantrag für ein Verkaufsverbot von Alkohol
im Detailhandel zwischen 22.00 und 6.00 Uhr aus, verbot jedoch die Gewährung von
Zugaben oder anderen Vergünstigungen, beispielsweise sogenannten Happy Hours,
nicht. Zur Regelung von Testkäufen äusserte sich Ständerat Schwaller (cvp, FR), welcher
die Haftungsfrage zugunsten des Verkaufspersonals entschärfen und stattdessen die
Unternehmen in die Pflicht nehmen wollte. Der Antrag wurde gutgeheissen. Mit 33
Stimmen wurde die Vorlage in der Gesamtabstimmung einstimmig der grossen Kammer
überwiesen.

Mit einer Reihe von Änderungsanträgen gelangten die beiden Gesetzesvorlagen im
September in den Nationalrat. Vor der Eintretensdebatte standen drei
Rückweisungsanträge im Raum. Nationalrätin Ingold (evp, ZH) wollte beide Vorlagen
zurückweisen, da sie Widersprüche und Inkohärenzen beinhalteten; Lorenz Hess (bdp,
BE) verlangte die Rückweisung, weil eine verfassungskonforme Regelung der Spirituosen
sowie eine wirksame Prävention des Handels mit Alkohol fehle; und Nationalrat Rutz
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(svp, ZH) wollte nur das Alkoholhandelsgesetz zurückweisen, mit der Begründung, das
Parlament solle zuerst eine verfassungsrechtliche Grundlage für die Regelung von Bier
und Wein beraten. Die Eintretensdebatte war von zahlreichen Wortmeldungen geprägt,
wobei vor allem von der Ratslinken Kritik laut wurde. Allen voran äusserte sich
Nationalrat Jans (sp, BS) für die SP-Fraktion pointiert und nannte das Resultat der
Kommissionsberatungen einen „Scherbenhaufen“. Statt eine präventive Wirkung zu
erzielen, begünstige die Gesetzesvorlage die Alkoholwirtschaft und mit der
vorgesehenen Ausbeutebesteuerung sei ein Monster kreiert worden, welches den
Verwaltungsaufwand aufblähe. Eintreten war indes sowohl in der zuständigen WAK als
auch im Ratsplenum unbestritten. Sämtliche Rückweisungsanträge wurden trotz
teilweise geschlossener Unterstützung der SP-, der GLP- und der BDP-Fraktion
abgelehnt. In der Detailberatung standen sich jeweils die Kommissionanträge –
meistens auf Annahme gemäss Entwurf des Ständerates – und diverse
Minderheitsanträge gegenüber. Die Diskussion umfasste ähnliche Schwerpunktthemen
wie die Beratung im Ständerat: Prävention, Verkaufseinschränkungen, Besteuerung und
nicht zuletzt redaktionelle Details um Wortlaut und Definitionen einzelner
Bestimmungen. Das Nachtverkaufsverbot, welches vom Bundesrat vorgesehen und vom
Ständerat unterstützt worden war, wurde auf Antrag der WAK aufgehoben. Der
Nationalrat wollte damit verhindern, dass alle Konsumenten wegen einiger Risikotrinker
in ihrer Freiheit eingeschränkt werden. Ein Happy-Hour-Verbot, wie es der Ständerat
bereits aus dem Bundesratsentwurf gekippt hatte, war auch in der Volkskammer mit 105
zu 74 Stimmen chancenlos. Mit 122 zu 50 Stimmen ebenfalls deutlich abgelehnt wurden
im Nationalrat Mindestpreise für Alkoholika. Ein verschärftes Werbeverbot für
alkoholische Getränke wurde von der bürgerlichen Mehrheit im Rat ebenfalls abgelehnt.
Damit hatte der Nationalrat einerseits die vom Ständerat vorgenommenen
Verschärfungen wieder relativiert und damit das Alkoholhandelsgesetz weniger auf
Jugendschutz ausgelegt, andererseits blieb der Nationalrat auf der Linie der
Standesvertreter, indem das Konzept der Ausbeutebesteuerung im
Spirituosenbesteuerungsgesetz beibehalten werden soll. Ebenfalls Ja sagte der
Nationalrat zur Schaffung einer rechtlichen Grundlage für Testkäufe, mit denen geprüft
wird, ob sich die Verkaufsstellen an die gesetzlichen Vorschriften bezüglich
Mindestalter für den Erwerb von Alkohol halten. In der Gesamtabstimmung wurde das
AlkHG mit 121 zu 59 Stimmen gegen den Willen von SP, Grünen und EVP dem Ständerat
übergeben, das SpStG wurde mit 97 zu 80 Stimmen angenommen. Die Beratungen zur
Differenzbereinigung im Ständerat fanden nicht mehr im Berichtsjahr statt. 

Nach den Beschlüssen des Nationalrates wurde im Herbst in zwei Sitzungen der
ständerätlichen WAK das weitere Vorgehen besprochen. Bei den Differenzen zum
Alkoholhandelsgesetz wollte die Kommission an ihrer ursprünglichen Position bezüglich
des Verkaufsverbots für alkoholische Getränke von 22.00 bis 6.00 Uhr festhalten und
somit dem Antrag des Bundesrates folgen. Die Kommissionsmehrheit war überzeugt,
dass diese Massnahme sowohl den Jugendschutz verstärke, als auch die
Sicherheitssituation in städtischen Zentren verbessere. Darüber hinaus wurde darauf
verwiesen, dass diverse Kantons- und Stadtregierungen sowie die
Gesundheitsdirektorenkonferenz nachdrücklich ein Nachtverkaufsverbot forderten.
Demgegenüber wollte die Kommission die Einführung eines vom Alkoholgehalt
abhängigen Mindestpreises fallen lassen. Es wurde davon ausgegangen, dass diese
Massnahme den Einkaufstourismus begünstigen und die inländische Produktion
schwächen würde. In der Frage um die Besteuerung von Alkoholika forderte die
Kommission von der Verwaltung vertiefte Informationen über die Ausgestaltung einer
Ausbeutefinanzierung, bevor eine Sitzung im November einen Beschluss herbeiführen
sollte. Dabei wurde bestätigt, was im Nationalrat und von Bundesrätin Widmer-
Schlumpf bereits befürchtet worden war: Eine Ausbeutebesteuerung würde
völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz gegenüber dem Ausland verletzen und
mehrfach in nicht zu rechtfertigender Weise gegen die Bundesverfassung verstossen.
Daraufhin beauftragte die Kommission die Verwaltung, eine alternative Regelung
auszuarbeiten. Vor dem Hintergrund, dass beide Räte das System der
Ausbeutebesteuerung grundsätzlich befürworteten, soll eine ähnliche
Besteuerungsformel erarbeitet werden, welche einerseits die höheren
Produktionskosten in der Schweiz zu kompensieren vermag und andererseits die
ökologisch wertvollen Hochstammbäume schützt und fördert. Mit diesem Auftrag
wurden die Beratungen erneut unterbrochen, womit sich auch die WAK des
Ständerates erst im Folgejahr wieder um die Alkoholgesetzgebung kümmern wird. 44
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Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der Herbstsession 2015 stand die Debatte zur Reform der Altersvorsorge 2020 als
wichtigstes Traktandum im Sessionsprogramm des Ständerates. Die kleine Kammer
hatte über 15 Bundesgesetze zur Reform der Altersvorsorge (Entwurf 1) sowie über den
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer (Entwurf 2; Verfassungsebene) zu bestimmen. Die SGK-SR hatte
zahlreiche Änderungen gegenüber dem Entwurf des Bundesrates vorgenommen und
brachte 13 Minderheitsanträge ins Plenum. Die Debatte zog sich über drei Tage.

Die Eintretensdebatte behandelte beide Entwürfe gemeinsam. Da Eintreten
vollkommen unbestritten war, diente dieser Teil der Debatte den Angehörigen der
kleinen Kammer und dem Sozialminister dazu, ausführlich ihre Haltung für die
anschliessend stattfindende Detailberatung darzulegen. Die Sprechenden betonten
unisono die hohe Wichtigkeit und auch Dringlichkeit der anstehenden Reform. Vor dem
Hintergrund, dass die AHV das wichtigste Sozialwerk der Schweiz ist und die Vorlage
Millionen Menschen im Land betreffen wird, wurde die Reform als die wichtigste seit
Jahren bezeichnet, ja als Garantie zur Erhaltung des Generationenfriedens. Obwohl
periodische Anpassungen bei der Altersvorsorge notwendig seien, war seit 20 Jahren
keine AHV-Reformvorlage mehr erfolgreich. Entsprechend riefen die
Kantonsvertreterinnen und -vertreter dazu auf, verantwortungsvoll zu handeln, die
ideologischen Schützengräben zu verlassen und ein Scheitern der komplexen Vorlage an
der Urne zu verhindern.

Auch die Kommissionssprecherin Maury-Pasquier (sp, GE) und der
Kommissionssprecher Schwaller (cvp, FR) betonten die Wichtigkeit der Vorlage
aufgrund des demografischen Wandels. Obwohl die Kommission zahlreiche Änderungen
gegenüber dem Entwurf des Bundesrates vorgenommen hatte, bleibe das Ziel
identisch: Eine Stabilisierung der Altersvorsorge bis ins Jahr 2030. In der
Kommissionsdebatte seien die Gemeinsamkeiten grösser gewesen als die Differenzen
und der Entscheid für ein finanziell ausgeglichenes Gesamtpaket war einstimmig
gefallen.

Die sozialdemokratische Fraktion im Rat erklärte, die Revision müsse in ihrer
Gesamtheit auf die Bedürfnisse der Personen mit tiefem und mittlerem Einkommen
abgestimmt sein, um an der Urne zu bestehen. Für diese Bevölkerungsgruppen seien
die erste und zweite Säule von hoher Wichtigkeit. Während beide Entwürfe, jener des
Bundesrats und jener der Kommission, das Ziel eines ausgeglichenen Stands des AHV-
Fonds im Jahr 2030 erreichten, schwäche der Vorschlag des Bundesrates die AHV,
während jener der SGK-SR sie stärke. Dies komme insbesondere Personen mit tiefem
Einkommen zugute. Als einzige Verschlechterung bei der AHV sei im
Kommissionsentwurf die Erhöhung des Rentenalters der Frauen übrig geblieben. Die
Erhöhung der AHV für Ehepaare und für alle neu Pensionierten bezeichneten die SP-
Abgeordneten als Herzstück der Vorlage. Die fixe Erhöhung stärke dabei die soziale
Komponente der AHV, und eine Ansiedlung der Kompensationsmassnahmen in der AHV
statt in der beruflichen Vorsorge sei kostengünstiger. Eine Erhöhung der AHV-Renten
sei schon alleine deshalb notwendig, weil die Renten in den letzten 35 Jahren
gegenüber der Lohnentwicklung in Rückstand geraten seien, so die Genossen.
Insgesamt sei die Vorlage solide, da Einnahmen und Ausgaben übereinstimmen, und sie
sei transparent und verständlich und somit mehrheitsfähig.

Einen ganz anderen Standpunkt vertraten wenig überraschenderweise die
Sprecherinnen und Sprecher der FDP-Liberalen Fraktion. Nachdem sie diverse Vorteile
der Vorlage herausgestrichen hatten, erläuterten sie die Gründe für ihre Ablehnung
eines AHV-Ausbaus. Dieser funktioniere nach dem Giesskannenprinzip, was angesichts
der starken Bevölkerungsalterung nicht finanzierbar sei. Anstatt wie ursprünglich
vorgesehen die AHV zu stabilisieren, werde sie durch diesen Ausbau destabilisiert. Das
Ausbauvorhaben sei dem Umstand geschuldet, dass man mit der Vorlage implizit zwei
hängigen Volksinitiativen – „AHV plus" der SP und „Gegen die Heiratsstrafe" der CVP –
habe entgegenkommen wollen. Der fixe Ausbau um CHF 70 stehe bei einer
Sanierungsvorlage quer in der Landschaft, eine „Heiratsstrafe", die es zu kompensieren
gälte, existiere summa summarum gar nicht. Nicht zuletzt wäre eine Erhöhung
ausschliesslich der Neurenten ohnehin ungerecht. In klassisch-liberaler Manier wurde
auch angemerkt, eine Erhöhung der Lohnbeiträge würde die Wettbewerbsfähigkeit der
Schweizer Wirtschaft schwächen. Ganz grundsätzlich, so die Ausführungen, sollten die
erste und die zweite Säule nicht vermischt werden und Kompensationen für Kürzungen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.09.2015
FLAVIA CARONI
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grundsätzlich in der selben Säule vorgenommen werden.

Auf Seiten der kleinen Mitteparteien zeigte sich Uneinigkeit: Während Verena Diener
Lenz (glp, ZH) sich insgesamt mit der Vorlage zufrieden zeigte, kritisierte Werner
Luginbühl (bdp, BE) insbesondere den Verzicht der Kommission auf einen
Interventionsmechanismus. Beide Räte hätten einem solchen mehrmals zugestimmt.
Insgesamt sei die Vorlage zu wenig nachhaltig und um eine Erhöhung des Rentenalters
führe letztlich kein Weg herum.

Die Sprecher der SVP-Fraktion betonten, die Reform müsse zwar referendumsfest sein,
man könne dem Volk jedoch keinen Sand in die Augen streuen. Für Spezialwünsche sei
in der Vorlage kein Platz. Zwar sei der Entwurf der Kommission gegenüber jenem des
Bundesrats bereits schlanker, jedoch gefährde der vorgesehene Ausbau der AHV deren
Stabilität und sei darüber hinaus nicht notwendig, da die anderen vorgesehenen
Massnahmen die durch die Senkung des BVG-Umwandlungssatzes verursachten
Rentenkürzungen kompensieren würden. Entsprechend sei auch eine Erhöhung der
Lohnbeiträge, welche aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage ohnehin nicht vertretbar
sei, nicht vonnöten, so die Volkspartei. Die Sprecher befürworteten zudem die
Angleichung des Rentenalters von Mann und Frau. Diese sei gemäss neuen Umfragen in
der Bevölkerung akzeptiert.

Die CVP-EVP-Fraktion schliesslich, grösste Fraktion im Ständerat, hatte am
Kommissionsentwurf in entscheidender Position mitgearbeitet und erklärte sich mit
dem Ergebnis sehr zufrieden. Da das Konzept ausgewogen sei, könne es auch an der
Urne akzeptiert werden. Die Sozialeinrichtungen würden mit dem vorliegenden Entwurf
stabilisiert und die Renten gesichert. Damit entstehe für die Arbeitgeber auch wichtige
Planungssicherheit. Insgesamt, so die Sprecher, sei der Vorschlag der Kommission
zudem um CHF 250 Mio. günstiger als jener des Bundesrats.

Am Ende der Eintretensdebatte führte Bundesrat Berset in einem langen Plädoyer noch
einmal die aktuelle Problemlage, die Eckwerte und Ziele der Reform, die Unterschiede
zwischen dem Entwurf des Bundesrates und jenem der Kommission, sowie die Haltung
des Bundesrates gegenüber dem Vorschlag der Kommission aus. Es handle sich hier
tatsächlich um eine Reform des Bundesrates, und nicht um eine „Reform Berset", wie
in den Medien oft dargestellt, beantwortete der Innenminister eine Frage, die zuvor
gestellt worden war. Der Gesamtbundesrat habe sich seit dem Jahr 2012 intensiv mit
der Materie beschäftigt. In den wichtigsten Punkten, so der Sozialminister, sei die
vorberatende Kommission nun auch dem Entwurf des Bundesrates gefolgt. Diese seien
insbesondere die Behandlung der ersten und zweiten Säule in einer einzigen Vorlage
und der Erhalt des Rentenniveaus. Die wichtigsten Unterschiede sah er bei der
Kompensation durch eine Erhöhung der AHV und bei der Anhebung der
Mehrwertsteuer bloss um einen statt 1,5 Prozentpunkte. Während er sich mit dem
ersten Punkt anfreunden könne, führte Berset aus, wäre eine stärkere Erhöhung der
Mehrwertsteuer bei gleichzeitiger Senkung des Bundesbeitrags an die AHV aus Sicht des
Bundesrates erstrebenswerter. Insgesamt drückte Berset jedoch seine Zufriedenheit
mit der Arbeit der Kommission und der Haltung des Rates aus, wonach es nicht nur zu
„versuchen" gelte, die Altersvorsorge zu reformieren, sondern dies auch tatsächlich
gelingen müsse. In diesem Sinne empfahl der Bundesrat Eintreten, und der Ständerat
folgte ohne Gegenantrag.

Nachdem Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen worden war, begann noch am
selben Tag die Detailberatung. Zuerst wurde Entwurf 1 behandelt, der die 15
Bundesgesetze zur Reform der Altersvorsorge enthält. Erster Diskussionspunkt war die
Angleichung des Rentenalters für Männer und Frauen. Der Rat beschloss gegen eine
Minderheit Rechsteiner Paul (sp, SG), die das Rentenalter der Frauen bei 64 Jahren
belassen wollte, die Rentenalter auf 65 anzugleichen, den Angleichungsprozess direkt
bei Inkrafttreten der Reform zu beginnen und diesen auf drei Jahre zu beschränken.
Der Entscheid fiel mit 37 zu 8 Stimmen. Damit hatte auch ein Teil der SP-Fraktion die
Erhöhung des Frauenrentenalters als Kompromiss mitgetragen. Gegen eine weitere
Minderheit Rechsteiner, die den Umwandlungssatz im obligatorischen Teil der zweiten
Säule hatte bei 6,8 Prozent belassen wollen, beschloss die kleine Kammer, den Satz auf
6 Prozent zu senken. 37 Ratsmitglieder sprachen sich für die Senkung aus, 7 dagegen. In
der Frage des Koordinationsabzuges folge der Rat seiner Kommission einstimmig und
ohne Enthaltungen. 

Am 15. September 2015, so die späteren Pressereaktionen, setzte sich im Ständerat eine
Mitte-Links-Allianz durch. SVP und FDP hofften nun auf den Nationalrat für eine
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Korrektur, hiess es. Als erstes Traktandum fällte die kleine Kammer nämlich einen
Grundsatzentscheid und beschloss die von ihrer Kommission vorgesehene Erhöhung
der AHV-Neurenten – einerseits eine lineare Erhöhung um CHF 70, andererseits die
Erhöhung der Ehepaarrenten von 150 auf 155 Prozent einer Maximalrente. Der
Entscheid fiel mit 21 zu 17 Stimmen bei einer Enthaltung gegen den Willen einer rechts-
bürgerlichen Minderheit Gutzwiller (fdp, ZH), die die Erhöhung hatte streichen wollen.
Eine sozialdemokratische Minderheit Rechsteiner Paul (sp, SG), die eine Erhöhung für
alle Renten statt nur der Neurenten gefordert hatte, wurde dagegen zurückgezogen. In
der weiteren Debatte folgte der Rat diskussionslos seiner Kommissionsmehrheit darin,
die Lohnbeiträge für die AHV um 0,3 Punkte anzuheben, welche je hälftig auf
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu verteilen sind. Eine Minderheit Rechsteiner hatte
eine Anhebung um 0,5 Punkte gefordert, eine Minderheit Gutzwiller wehrte sich gegen
eine Anhebung der Lohnbeiträge.

Entsprechend dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit beschloss der Rat, die AHV-
Beitragssätze für Angestellte und Selbstständigerwerbende zwar anzunähern, jedoch
nicht ganz zu vereinheitlichen. Er blieb auch bei der sinkenden AHV-Beitragsskala für
Selbstständige mit kleinem Einkommen. Eine Minderheit Rechsteiner hatte die
sinkende Skala abschaffen wollen, eine Minderheit Gutzwiller wollte dem Vorschlag des
Bundesrates folgen. Eine weitere Differenz zum Bundesratsentwurf entstand, indem
der Ständerat mit 25 zu 11 Stimmen bei 5 Enthaltungen seiner Kommissionsmehrheit
folgte und jegliche Änderungen bei den Witwen- und Witwerrenten sowie den
Waisenrenten strich. Die Kommissionssprecherin erklärte, nach ausführlicher
Diskussion habe die Kommission die Änderungen als verfrüht klassiert. Weiter strich die
kleine Kammer auf Antrag ihrer Kommission und gegen eine sozialdemokratische
Minderheit Bruderer (sp, AG) mit 25 zu 15 Stimmen bei einer Enthaltung die vom
Bundesrat vorgesehene Flexibilisierung des Altersrücktritts für Personen, welche
bereits früh in die AHV einbezahlt und insgesamt ein tiefes Einkommen erzielt haben.
Gemäss aktueller Rechtslage fliessen vor dem 21. Altersjahr bezahlte AHV-Beiträge nicht
in die Rentenberechnung ein; die Flexibilisierung wäre gemäss der
Minderheitssprecherin mehrheitlich Frauen zugute gekommen. Auch in der Frage der
Höhe der Bundesbeiträge zur AHV folgte der Ständerat seiner Kommission und beliess
diese einstimmig auf der ursprünglichen Höhe, während der Bundesrat eine Senkung
vorgesehen hatte. Ebenfalls einstimmig verzichtete der Rat auf die Einführung eines
zweistufigen Interventionsmechanismus in der AHV mit automatischen
Stabilisierungsmassnahmen. Er erhöhte aber den Schwellenwert für die Verpflichtung
zu nicht-automatischen politischen Massnahmen von einem Stand des AHV-Fonds bei
70% einer Jahresausgabe auf 80% einer Jahresausgabe. Die Übergangsbestimmungen
für die Anhebung des Referenzalters der Frauen beschloss die kleine Kammer gemäss
Antrag ihrer Kommission mit 26 zu 11 Stimmen bei drei Enthaltungen, womit der
Übergang innerhalb von drei Jahren vollzogen wird.

Nachdem die Gesetzesänderungen zur Reform der AHV beraten waren, wandte sich der
Ständerat der Reform der beruflichen Vorsorge zu. Er führte auf Antrag seiner
Kommission einen neuen Artikel ein, welcher es Personen, die nach ihrem 58. Altersjahr
arbeitslos werden, ermöglicht, ihre Einzahlungen in die zweite Säule fortzuführen. Die
weitere Beratung verlief unkontrovers, mit Ausnahme einer Bestimmung über die
Evaluation der beruflichen Vorsorge, bei der die kleine Kammer vom Bundesrat
vorgesehene Kompetenzen für das Bundesamt für Statistik wieder strich. Argumentiert
wurde mit Doppelspurigkeiten und zusätzlichen Kosten. Die Sitzung schloss am Mittag
und wurde am Morgen des Folgetages wieder aufgenommen. Zu reden gab dabei
insbesondere noch die „Legal Quote", jenen Anteil der Erträge in der beruflichen
Vorsorge, den ein Lebensversicherer seinen Versicherten mindestens auszahlen muss.
Nach geltendem Recht beträgt die Quote 90% und die Kommissionsmehrheit
beantragte, daran festzuhalten. Der Bundesrat hatte eine Anhebung auf 92%
vorgesehen, und eine Minderheit Egerszegi (fdp, AG) beantragte, dem Bundesrat zu
folgen. Der Rat entschied mit 28 zu 15 Stimmen gemäss dem Antrag seiner Kommission.

Damit war die Beratung der Bundesgesetze im Ständerat abgeschlossen und es blieb die
Verfassungsbestimmung zur Anpassung des Mehrwertsteuersatzes. Eintreten war
obligatorisch. Gemäss Vorschlag des Bundesrates sollte die Mehrwertsteuer gestaffelt
um 1,5 Punkte angehoben werden. Die Kommissionsmehrheit beantragte eine ebenfalls
gestaffelte Erhöhung um bloss einen Prozentpunkt. Der erste Erhöhungsschritt soll
dabei mit dem Ende der Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung über die
Mehrwertsteuer zusammenfallen, womit der Satz faktisch gleich bleibt. Ein zweiter
Erhöhungsschritt soll dann im Jahr 2021 zusammen mit der Angleichung des
Referenzalters von Mann und Frau vollzogen werden. Eine Minderheit Gutzwiller (fdp,
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ZH) verlangte eine Erhöhung um nur insgesamt 0,9 Prozentpunkte, eine Minderheit
Stöckli (sp, BE) eine Anhebung um 1,5 Prozentpunkte. Letztere wurde im Laufe der
Debatte zurückgezogen. Der Antrag der Kommissionsmehrheit obsiegte schliesslich
gegenüber jenem der Minderheit Gutzwiller mit 27 zu 17 Stimmen ohne Enthaltung.
Anschliessend bevorzugten die Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter den Antrag
ihrer Kommissionsmehrheit gegenüber jenem des Bundesrates mit 42 zu einer Stimme
bei einer Enthaltung.

In der Gesamtabstimmung sprachen sich 29 Ständeratsmitglieder für die Annahme des
Entwurfes aus, fünf dagegen, bei 10 Enthaltungen. Das Resultat bestätigte den Eindruck,
dass sich Mitte-links im Rat durchgesetzt hatte: Während sämtliche Vertreterinnen und
Vertreter von CVP, SP, GP und GLP für die Vorlage stimmten, kamen aus der FDP bloss
zwei Ja-Stimmen, aus der SVP gar keine. Die Enthaltungen verteilten sich gleichmässig
auf die FDP-Liberale- und die SVP-Fraktion sowie den BDP-Vertreter. 45

Berufliche Vorsorge

Die kleine Kammer beriet im November eine Motion Egerszegi (fdp, AG) mit dem Titel
Faire Risikoprämien in der beruflichen Vorsorge. Der Vorstoss verlangt vom Bundesrat,
via Verordnungsänderung sicherzustellen, dass die von der Finma genehmigten Tarife
für die Prämien privater Lebensversicherer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Risikobeiträgen und Versicherungsleistungen garantieren. In den letzten Jahren sei dies
nicht der Fall gewesen, denn trotzt dem Rückgang der IV-Renten infolge der 4. und 5.
IV-Revision seien die Risikoprämien nicht bei allen Versicherern entsprechend
gesunken. Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung mit der Begründung, der
Sachverhalt werde in der Strategie Altersvorsorge 2020 aufgegriffen und es sei nicht
sinnvoll, diesen Teilbereich vorwegzunehmen. Im Rat überwog jedoch eine knappe
Mehrheit mit der Ansicht, es bestehe sofortiger Handlungsbedarf. Die kleine Kammer
hiess die Motion mit 20 zu 16 Stimmen gut. Die grosse Kammer wird sie 2014 beraten. In
eine ähnliche Richtung wie die Motion ging die bereits im Oktober geäusserte Kritik des
Arbeitnehmerverbands Travail.Suisse und des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds
(SGB). Die Rückstellungen der Lebensversicherer im Geschäft mit der zweiten Säule
würden eine deutlich höhere als die tatsächlich herrschende Lebenserwartung
abdecken, die Forderung der Versicherer nach einer Senkung des Umwandlungssatzes
aufgrund der demographischen Entwicklung sei daher unbegründet. 46

MOTION
DATUM: 27.11.2013
FLAVIA CARONI

Der Ständerat überwies ohne Diskussion ein Postulat Egerszegi (fdp, AG), das den
Bundesrat beauftragt, einen Bericht über die Auswirkungen der Senkung des
Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge auf die Versicherten zu
verfassen. 47

POSTULAT
DATUM: 12.12.2013
FLAVIA CARONI

Die grosse Kammer beriet in der Sommersession 2014 eine Motion Egerszegi (fdp, AG),
welche die kleine Kammer im Vorjahr gegen den Willen des Bundesrates angenommen
hatte. Der Vorstoss mit dem Titel Faire Risikoprämien in der beruflichen Vorsorge
forderte eine Änderung der Aufsichtsverordnung AVO, um eine Anpassung der
Risikobeiträge an das in den letzten Jahren gesunkene Invaliditätsrisiko zu erreichen.
Mit 123 zu 55 Stimmen folgte der Rat seiner Kommissionsmehrheit gegen eine
Minderheit Rossini (sp, VS) und lehnte die Motion ab. Die Mehrheit führte insbesondere
an, eine von der Reform der Altersvorsorge 2020 losgelöste Behandlung der Frage sei
nicht sinnvoll. Die anwesende Finanzministerin ergänzte, die Prämiensätze der
Kollektivlebensversicherungen im Bereich der beruflichen Vorsorge unterlägen den
Marktkräften und die Finma setze einzig einen Rahmen zur Verhinderung von
Missbrauch oder Insolvenz. 48

MOTION
DATUM: 04.06.2014
FLAVIA CARONI

Im Rahmen der Reform der Altersvorsorge 2020 wurde das Postulat Egerszegi (fdp, AG)
zur Senkung des Mindestumwandlungssatzes abgeschrieben. 49
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Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Ebenfalls im Rahmen der Sondersession zur Ausländerpolitik hiess der Nationalrat eine
Motion Barthassat (cvp, GE) knapp mit 93 zu 85 Stimmen gut. Der Vorstoss beauftragt
den Bundesrat, Jugendlichen ohne gesetzlichen Status, die ihre Schulbildung in der
Schweiz absolviert haben, den Zugang zu einer Berufslehre zu ermöglichen. Die
Regierung hatte die Ablehnung der Motion beantragt. Justizministerin Widmer-
Schlumpf begründete diese Haltung damit, dass die Kantone die Möglichkeit hätten, in
Härtefällen den Status von Sans Papiers zu regeln. In der Presse wurde vermutet dass
der Erfolg des Vorstosses auf das intensive Lobbying von FDP-Nationalrat Peter Malama
bei FDP- und CVP-Parlamentariern zurückzuführen sei.
Entgegen dem Antrag seiner vorberatenden Kommission überwies auch der Ständerat
die Motion in der Herbstsession mit 23 zu 20 Stimmen. Christine Egerszegi (fdp, AG)
betonte als Sprecherin der Kommission, das Problem des fehlenden Status würde durch
die Lehre nicht gelöst, sondern nur um ein paar Jahre hinausgeschoben. Die
Ratsmehrheit liess sich von diesem Argument jedoch nicht überzeugen und war der
Ansicht, die Berufsbildung, die mit Erwerbstätigkeit verbunden sei, solle nicht anders
behandelt werden, als die Bildung in weiterführenden Schulen. Letztere ist Personen
unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen Status zugänglich. Eine in die gleiche
Richtung zielende Standesinitiative des Kantons Neuenburg sowie eine vom Nationalrat
gutgeheissene Motion Hodgers (gp, GE) zur Einhaltung der Kinderrechtskonvention bei
Kindern ohne Rechtsstatus lehnte die Kleine Kammer dagegen ab. 50

MOTION
DATUM: 03.03.2010
ANDREA MOSIMANN

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medien

Die Kritik an der Unternehmensbesteuerung im Bereich der Medienabgabe dauerte
2019 weiter an. Mit einem Postulat wollte der Tessiner Abgeordnete Fabio Abate (fdp,
TI) den Bundesrat prüfen lassen, wie die umsatzabhängige Berechnung der Radio- und
Fernsehabgabe für Unternehmen anderweitig definiert werden könnte. Die
gegenwärtige Berechnung empfand der Postulant als unverhältnismässig. Gemäss
Bundesgesetz müssen Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab CHF 500'000 die
Abgabe entrichten. Dabei werde kein Unterschied gemacht, ob darunter auch
Leistungen mitgerechnet werden, die im Einzelnen nicht mehrwertsteuerpflichtig oder
mehrwertsteuerbefreit seien. Die dadurch errechneten Umsätze seien aber nicht in
einen tatsächlichen Gewinn übersetzbar, was wiederum zu Schwierigkeiten führe.
Zahlreiche Unternehmen wiesen eine Umsatzspanne von bis zu CHF 5 Mio. auf und
müssten somit CHF 2280 entrichten. Dies sei viel zu viel, so Abate. Er wolle mit seinem
Vorstoss jedoch nicht die Steuerpflicht von Unternehmen hinterfragen, sondern
lediglich ein anderes System zur Berechnung der Abgaben anregen.
In seiner Stellungnahme musste der Bundesrat zuerst eine Richtigstellung vornehmen:
Der Postulant sei von einem falschen Betrag ausgegangen, Unternehmen mit einem
Umsatz zwischen CHF 1 und 5 Mio. müssten lediglich CHF 910 bezahlen, betonte er. Im
Übrigen teilte der Bundesrat die Ansichten des Postulanten nicht. Die inkraftstehende
Berechungsmethode sei aus einer Vielzahl an geprüften Alternativen die am besten
geeignete, um die gesteckten Ziele zu erreichen, ohne gleichzeitig einen hohen
Verwaltungsaufwand auszulösen. Die Möglichkeit für kleine Unternehmen mit einem
Umsatz von unter CHF 1 Mio., sich von der Abgabe befreien zu lassen, könne im Sinne
einer Härtefallregelung entgegenkommend wirken, wenn in einem Abgabejahr nur ein
kleiner oder gar kein Gewinn erzielt werde. Ferner war die Regierung der Meinung, man
solle nicht bereits wieder einen Wechsel beim Abgabensystem anstreben, weil dies zu
Verunsicherung führe. Der Bundesrat zeigte sich aber bereit, in Anlehnung an frühere
Entscheide, die Auswirkungen des Abgabensystems im Jahr 2020 zu prüfen. Falls sich
dann Handlungsanweisungen abzeichneten, sei er bereit, entsprechende
gesetzgeberische Schritte anzugehen.

In der Sommersession 2019 setzte sich die kleine Kammer mit dem Vorstoss
auseinander. Es entwickelte sich dabei keine längere Debatte. Ständerat Abate hielt
sich eher kurz, er wurde aber wortreich von seinem Ratskollegen Thomas Minder
(parteilos, SH) unterstützt. Der Grundsatz der Erhebung einer Unternehmensabgabe
stellte auch er nicht in Frage, die Berechnungsmethode hingegen schon. Problematisch
sei vor allem die Ableitung der Abgabenhöhe aus dem erzielten Umsatz. Dies sage, so
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Minder, nichts über den Firmenerfolg aus. Umsatzstarke Branchen verdienten nicht
unbedingt viel Geld, deshalb seien die entsprechenden Unternehmen bezüglich der
Abgabe benachteiligt. Weil der Bundesrat ohnehin die Absicht äusserte, die
Berechnungsmethode zu prüfen, komme das Postulat zum richtigen Zeitpunkt.
Trotz der kurzen Dauer der Auseinandersetzung war diese nicht emotionslos.
Bundesrätin Sommaruga zeigte sich etwas irritiert ob dem Vorwurf, man habe nicht
sorgfältig evaluiert, welche Berechnungsgrundlage installiert wurde. Zudem merkte sie
an, dass drei Viertel aller Schweizer Unternehmen abgabebefreit seien, man diskutiere
also über eine Anpassung für nur einen Viertel der Firmen. Die erhobene Abgabe und
deren Höhe sei ferner vom Parlament beschlossen und von der Bevölkerung in einer
Volksabstimmung gestützt worden. Dass nun dieses Postulat im Raum stand, wollte sie
auch nicht als Auftrag zur Veränderung der Beträge verstanden wissen; «null und
nichts» versprach sie sodann auch in dieser Hinsicht. So fand die Bundesrätin auch,
dass man an der Beitragshöhe nichts ändern müsste, zumal der überwiegende Anteil
der Mediensteuer durch Privathaushalte erbracht werde. Postulant Abate legte Wert
darauf, klarzustellen, dass er das Prinzip der Unternehmenssteuerabgabe nicht zur
Diskussion habe stellen wollen. Weil ihn die Ausführungen der Bundesrätin nicht
überzeugten, verlangte er eine Abstimmung zu seinem Postulat und gewann diese. Mit
25 zu 11 Stimmen bei zwei Enthaltungen wurde sein Postulat angenommen. 51

Jahresrückblick 2019: Medien

Medienfragen wurden 2019 verglichen mit den Jahren zuvor sowohl medial als auch im
Parlament eher selten diskutiert. Nach dem Peak im Jahr 2018 mit der No-Billag-
Initiative standen 2019 vor allem der Umzug des SRG-Radiostudios von Bern nach
Zürich und eines Grossteils des Fernsehens von Genf nach Lausanne sowie das neue
Gesetz über elektronische Medien im Mittelpunkt des Interesses. 

Nachdem sich der SRG-Verwaltungsrat im September 2019 für den Umzug eines Teils
des SRG-Radiostudios und seiner Mitarbeitenden von Bern nach Zürich entschieden
und die SRG überdies angekündigt hatte, dass Ähnliches womöglich auch der
Fernsehproduktion in Genf drohe, hatten vier Parteipräsidenten sowie ein
Vizepräsident (Pfister, cvp, ZG; Rytz, gp, BE; Landolt, bdp, GL; Rösti, svp, BE; Jans, sp,
BS) im Nationalrat und ein in dieser Frage sehr engagierter Beat Vonlanthen (cvp, FR) im
Ständerat gleichlautende parlamentarische Initiativen eingereicht, mit denen der SRG
ihre Produktionsstandorte ausdrücklich vorgeschrieben werden sollten. Nach den
ablehnenden Entscheiden der beiden Kommissionen zeigte sich bei der Behandlung
der entsprechende Initiative von Beat Vonlanthen im Ständerat schnell, dass sie auch
dort chancenlos sein würde. Um eine Niederlage zu verhindern, zog der Initiant seine
Initiative vor der Abstimmung zurück. Ganz anders sah die Situation eine Woche später
im Nationalrat aus: Mit 120 zu 54 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) gab der Nationalrat den
fünf nationalrätlichen Vorstössen Folge. Im Anschluss daran gab der SRG-
Verwaltungsrat bekannt, das Zügelprojekt durch eine gesamthafte Audiostrategie zu
ersetzen. Ein Teil des Umzugs würde dadurch verhindert, rund 80 Arbeitsplätze würden
aber dennoch nach Zürich verlegt. Medien und Politik zeigten sich unschlüssig darüber,
ob diese Nachricht als grosses Entgegenkommen der SRG oder als «halbherziges, dem
politischen Druck geschuldetes Bekenntnis», wie es Martin Landolt ausdrückte,
verstanden werden soll. Dennoch verzichtete der Ständerat im September
stillschweigend darauf, den Initiativen sowie einer Standesinitiative des Kantons Genf
(Kt.Iv. 19.306) mit einem ähnlichen Anliegen Folge zu geben. 

Neben der Umzugsfrage drohte der SRG 2019 weiteres Ungemach aus dem Parlament:
So standen einige Vorlagen im Raum, die die RTVG-Abgabe für Unternehmen und damit
einen Teil der Einnahmen der SRG streichen wollten. Im Mittelpunkt stand die
parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH; Pa.Iv. 18.405), welcher der Nationalrat im
September Folge gab. Da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen bereits
privat die Empfangsgebühr zu entrichten hätten, stelle die Unternehmensabgabe eine
Doppelbelastung dar, hatte zuvor die KVF-NR in ihrer Empfehlung für Folge geben
erklärt. In der Wintersession stimmte der Ständerat jedoch auf Antrag seiner KVF-SR
dem Folgegeben des Nationalrats nicht zu. Die von den Stimmbürgern 2015 bestätigte
Regelung sei erst Anfang 2019 in Kraft getreten und solle nun zuerst einmal beurteilt
werden. Zudem würden die SRG und die privaten Radio- und Fernsehstationen bei
Umsetzung der Initiative deutlich weniger Geld erhalten als bisher. 
Bereits vor der anfänglichen Zustimmung zum Vorschlag von Gregor Rutz im Nationalrat
hatte sich der Ständerat jedoch einverstanden gezeigt, im Rahmen eines Postulats
Abate (fdp, TI; Po. 19.3235) Alternativen zur Methode der heutigen umsatzabhängigen
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Berechnung der Radio- und Fernsehabgabe für Unternehmen prüfen zu lassen. Zur
Verhinderung von Doppelzählungen des Umsatzes von Arbeitsgemeinschaften, Holdings
und dauerhaft miteinander verbundenen Unternehmen bei der Festlegung der Höhe
der Abgabe gaben die beiden Kommissionen zudem einer parlamentarische Initiative
Wicki (fdp, NW; Pa. Iv. 19.413) Folge. Anfang Dezember entschied überdies das
Bundesverwaltungsgericht, dass die lediglich sechs Tarifstufen für die Festlegung der
Unternehmensabgabe verfassungswidrig seien. Aufgrund der Rechtssicherheit sei die
aktuelle Regelung bis zum Erlass einer neuen aber weiterhin anzuwenden. 

Die Frage, wer zukünftig von der RTVG-Abgabe profitieren soll, wurde im Rahmen des
neuen Gesetzes über elektronische Medien diskutiert. Dieses war von Bundesrätin
Leuthard im Juni 2019 in die Vernehmlassung gegeben worden, wo es auf breite Kritik
stiess. Simonetta Sommaruga, die 2019 das UVEK und somit auch dieses Dossier von
Doris Leuthard übernahm, entschied schliesslich nach langen Diskussionen und
Spekulationen über die Zukunft des Gesetzes, dieses nicht weiterzuverfolgen und
stattdessen einzelne Probleme mithilfe eines Massnahmenpakets punktuell anzugehen.
Neu sollen auch Onlineportale mit audio- und audiovisuellen, aber auch mit textlastigen
Beiträgen einen Teil der Radio- und Fernsehabgabe erhalten, sofern sie kostenpflichtig
sind. Zudem soll die indirekte Presseförderung in Form einer finanziellen Unterstützung
der Postzustellung auf zusätzliche Titel ausgeweitet und erhöht werden – jedoch nur
auf CHF 50 Mio. statt auf CHF 120 Mio., wie vorgängig von den Verlagen gefordert
worden war. 
Dass diese Aufstockung der indirekten Presseförderung die KVF-NR nicht vollständig zu
überzeugen vermochte, zeigte die Annahme der parlamentarischen Initiative Engler
(cvp, GR; Pa.Iv. 18.479) für eine Unterstützung der Presse in der digitalen
Transformation, welche ihre Schwesterkommission bereits vor der Ankündigung des
Bundesrates angenommen hatte. Im Unterschied zur KVF-SR lehnte die nationalrätliche
Kommission gleichzeitig jedoch eine parlamentarische Initiative Savary (sp, VD; Pa.Iv.
18.480) ab, die diese Unterstützung nicht wie die Motion Engler aus allgemeinen Mitteln,
sondern durch einen Teil der Abgabe für Radio und Fernsehen und durch die
Überschüsse aus den Abgabenanteilen finanzieren wollte. Eher zufrieden mit dem
bundesrätlichen Entscheid zum neuen Gesetz über elektronische Medien zeigte sich
Michael Töngi (gp, LU; Pa.Iv. 19.417), der seine parlamentarische Initiative für ein
Fördermodell für die elektronischen Medien mit der Begründung zurückzog, dass das
vom Bundesrat vorgeschlagene Projekt «in die richtige Richtung» gehe. 

Fortschritte gab es in der Frage um die Rückzahlung der zu Unrecht erhobenen
Mehrwertsteuerbeträge. In Reaktion auf einen Bundesgerichtsentscheid vom
November 2018 und eine überwiesene Motion Flückiger-Bäni (svp, AG; Mo. 15.3416)
schickte das UVEK im Frühjahr einen Vorentwurf in die Vernehmlassung, der eine
pauschale Rückvergütung an alle Haushalte in der Höhe von CHF 50 vorsah. Aufgrund
der grossmehrheitlich positiven Stellungnahmen präsentierte der Bundesrat im
November seine Botschaft zuhanden des Parlaments. 52

Radio und Fernsehen

Die KMU seien von der «Mediensteuer» auszunehmen, lautete der Auftrag, den Fabio
Regazzi (cvp, TI) dem Parlament mittels parlamentarischer Initiative erteilen wollte. Er
war damit der zweite Tessiner Abgeordnete, der im laufenden Jahr die Medienabgabe
für Unternehmen ab einem Jahresumsatz von CHF 500'000 ins Visier
parlamentarischer Regulierung nahm, nachdem sein Namensvetter Fabio Abate (fdp, TI;
Po. 19.3235) im März die Berechnungsgrundlage für diese infrage gestellt hatte. Bereits
bei den Revisionsarbeiten zum Radio- und Fernsehgesetz aus dem Jahr 2014, mit
welcher die Regelung ins Gesetz aufgenommen worden war, hatte sich starker
Widerstand gegen die Unternehmensabgabe geregt. Regazzi beabsichtigte eine
Änderung der Rechtsgrundlage für die Abgabepflicht für Radio und Fernsehen. Die
bisherige Regelung der Berechnung aufgrund des erzielten Jahresumsatzes empfand er
als problematisch. Als Vorschlag gab der Initiant vor, man solle nur Unternehmen mit
mehr als 250 Vollzeitarbeitsstellen als abgabepflichtig definieren, wobei Lernende aus
der Zählung auszunehmen seien. Der Initiant kritisierte die Doppelbelastung via
Privathaushalt und Firma und betonte, TV- oder Radiokonsum stünden nicht im
Aufgabenbereich von Arbeitnehmenden und seien aufgrund der Arbeitsbedingungen
häufig gar nicht möglich. Unterstützung hatte seine Initiative bereits vor der
Einreichung erhalten: 49 Ratsmitglieder aus dem rechtsbürgerlichen Lager hatten die
Initiative mitunterzeichnet. 53
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Anfang Dezember erging ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bezüglich der
Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen. Daraus ging hervor, dass die sechs
Tarifstufen für die Festlegung der Unternehmensabgabe verfassungswidrig sind. Das
Bundesverwaltungsgericht gab folglich einem beschwerdeführenden Unternehmen aus
dem Kanton Bern recht, das die Höhe der Abgabe beanstandet hatte. Gleichwohl hielt
das Gericht fest, dass trotz der Verfassungswidrigkeit keine Rückzahlung oder
Reduzierung der Unternehmensabgabe zu erfolgen habe. Ferner solle die
inkraftstehende Regelung bis zum Erlass einer neuen Norm weiterhin angewendet
werden. Nur so könne Rechtssicherheit garantiert werden. Die ESTV, welche die
Abgaben auch weiterhin erheben wird, musste in der Folge zusammen mit dem BAKOM
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts prüfen und entscheiden, ob eine Beschwerde
innert der 30-tägigen Beschwerdefrist eingegeben werden soll.

Die Änderung der Tarifstufen ist aber nicht Sache der Verwaltung, sondern unterliegt
dem Gesetzgebungsprozess und damit dem Parlament. Der Bundesrat hatte bereits vor
diesem Urteil den Beschluss gefasst, die Höhe der Tarife für die Unternehmensabgabe
bis 2020 überprüfen zu wollen. Ungeachtet der weiteren Vorgänge dürfte das Urteil
Wasser auf die Mühlen verschiedener parlamentarischer Vorstösse bezüglich der
Mediensteuer giessen, so beispielsweise des Postulats Abate (fdp, TI; Po. 19.3235) oder
der parlamentarischen Initiative Regazzi (cvp, TI; Pa.Iv. 19.482). 54
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Auch bei den Wahlen in den Ständerat musste die FDP Verluste hinnehmen. Mit neu elf
Mandaten in der kleinen Kammer musste der Freisinn zwar im Vergleich zu 2007 per
Saldo lediglich einen Sitzverlust verkraften. Dies bedeutete aber erstens ein Rekordtief
und zweitens gleich viele Sitze wie die SP, die zusammen mit der FDP neu die
zweitstärkste Kraft in der kleinen Kammer stellt. Verteidigen konnte der Freisinn seine
Ständeratssitze in den Kantonen Zürich (Gutzwiller), Luzern (Theiler), Obwalden (Hess),
Glarus (Freitag), Appenzell Ausserrhoden (Altherr), Aargau (Egerszegi) und Neuenburg
(Comte). Neu in den Ständerat zogen – den freisinnigen Sitz in ihrem jeweiligen Kanton
verteidigend – Karin Keller-Sutter (SG), die trotz einer gegen sie gerichteten Kampagne
der Weltwoche einen grossen Erfolg feierte, Joachim Eder (ZG) und – wenn auch nur
äusserst knapp mit 763 Stimmen Vorsprung – Fabio Abate (TI). Im Kanton Graubünden
konnte zudem der Sitz der nicht mehr angetretenen SVP erobert werden (Martin
Schmid). Historische Niederlagen musste die FDP hingegen in den Kantonen Solothurn
und Schaffhausen hinnehmen. In beiden Kantonen konnte der Ständeratssitz, den man
in Solothurn seit 163 Jahren inne gehabt hatte, nicht gehalten werden. Mit dem Verlust
in Schaffhausen war der dortige Freisinn erstmals seit 1848 nicht mehr in Bern
vertreten. Keine Chance auf einen Sitzgewinn hatten die Freisinnigen Kandidierenden
schliesslich in den Kantonen Bern (weder im Frühjahr für die Ersatzwahl von
Bundesrätin Sommaruga noch im Herbst), Schwyz, Freiburg, Basel-Stadt, Thurgau,
Waadt, Wallis, Genf und Jura. 55
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Die FDP gehörte im Berichtsjahr – nimmt man ihre Parolenfassung für die nationalen
Volksabstimmungen zur Grundlage – bei fünf der zwölf Abstimmungen zu den
Verlierern. Damit schnitt der Freisinn hinter der SVP, bei der die Parole sieben Mal
nicht mit dem Abstimmungsausgang zusammenpasste, am zweitschlechtesten ab. Mitte
Februar beschlossen die Delegierten ein Nein zur Ferieninitiative (mit 224 zu 4
Stimmen bei 3 Enthaltungen) und zur Buchpreisbindung (mit 248 zu 5 Stimmen bei 3
Enthaltungen). Für die Bausparinitiative und den Gegenentwurf zur Geldspiel-Initiative
hatte die Konferenz der Kantonalpräsidenten bereits vorher ein Ja empfohlen und für
die Zweitwohnungsinitiative ein Nein beschlossen. Bei der Bausparinitiative wichen
allerdings vier Kantonalsektionen ab und die Buchpreisbindung wurde von den
Jungfreisinnigen bekämpft, die zusammen mit anderen Jungparteien das Referendum
ergriffen hatten. Zu einem parteiinternen Schlagabtausch kam es Ende April aufgrund
der Managed Care-Vorlage, zu der die Delegierten in Bern schliesslich mit 222 zu 75
Stimmen die Ja-Parole fassten, eine Opposition, die sich in drei abweichenden
Kantonalsektionen manifestieren sollte. Zwei abweichende Kantonsempfehlungen gab
es auch bei der zweiten HEV-Initiative, die von der Konferenz der Kantonalpräsidenten
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im März zur Annahme empfohlen worden war. Einstimmig war das Nein gegen die
Staatsvertragsinitiative. Ein Nein empfahl die Delegiertenversammlung mit 173 zu 3
Stimmen bei drei Enthaltungen Ende Juni auch für die Initiative „Schutz vor
Passivrauchen“. Wiederum hatte die Kantonalpräsidentenkonferenz bereits vor der
Abgeordnetenversammlung den Gegenvorschlag zur Initiative „Jugend und Musik“ sowie
die Initiative „Sicheres Wohnen im Alter“ zur Ablehnung empfohlen. Während es bei der
von den Delegierten abgelehnten Passivraucherinitiative keine abweichenden kantonale
Empfehlungen gab, fassten bei den beiden anderen Vorlagen je fünf Kantonssektionen
eine von der Mutterpartei abweichende Parole. Für Wirbel sorgte dabei die Drohung
der Ständerätin Christine Egerszegi (AG) aus der Kantonalpartei auszutreten, wenn
diese nicht ein Ja für die von ihr unterstützte Musikvorlage empfehle. Für das
Tierseuchengesetz wurde Ende Oktober die Ja-Parole beschlossen. 56

Die Aargauer FDP-Ständerätin Christine Egerszegi gab 2014 bekannt, für die nationalen
Wahlen 2015 nicht mehr antreten zu wollen. Als Nachfolger für den Ständerat stellte
sich Parteipräsident Philipp Müller zur Verfügung. Er sehe kein Problem, das Mandat in
der Kleinen Kammer mit dem Parteipräsidium zu verbinden, sagte Müller auf
entsprechende Medienanfragen. Als Ständerat würde er zwar primär den Kanton Aargau
vertreten, da dieser aber bürgerlich sei, werde es kaum zu Kollisionen mit seinem
Parteiamt kommen. 57
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